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hörden zu ihren Erwartungen und Ansich-
ten, etwa zu Modernisierungskonzepten 
und Personalentwicklung, befragte. Im 
Ergebnis gewährt „Verwaltungsführung 
heute“ einen faszinierenden Blick hinter 
die Kulissen der deutschen Ministerial-
verwaltung. In dieser Ausgabe stellen wir 
wesentliche Resultate der Befragung vor. 

In der Studie gaben die Befragten an, ne-
ben dem Budgetdruck sei der demogra-
fi sche Wandel eine besondere Heraus-
forderung der Verwaltungsführung. Dies 
nehmen wir zum Anlass, in einem wei-
teren Beitrag auf Basis einer internationa-
len Untersuchung die Auswirkungen der 
veränderten Bevölkerungssituation auf 
den öffentlichen Sektor darzustellen. 
Auch zur Lage der öffentlichen Haushalte 
hat sich das Institut an einer Studie betei-
ligt, die wir Ihnen vorstellen möchten. In 
diesem Zusammenhang betrachten wir 
das Instrument des kommunalen Haus-
haltssicherungskonzepts und drucken 
einen persönlichen Standpunkt zur Lage 
der Reform des Haushalts- und Rech-
nungswesens. 

Vielleicht können Beiträge dieser Aus-
gabe auch Ihnen Diskussionsanstöße lie-
fern? Wir würden uns freuen! 

Ulrich Maas
Vorsitzender Institut für den öffentlichen 
Sektor e.V.

Editorial  3

Editorial

In Krisenzeiten schaut alles nach vorn, 
die Führungskräfte sind gefragt. Von ih-
nen wird Orientierung erwartet, Durch-
setzungsstärke, Unterstützung und Moti-
vation bei Veränderungsprozessen sowie 
Standfestigkeit angesichts von Schwie-
rigkeiten. Das gilt nicht nur für die in den 
Medien präsente politische Führungs-
schicht, sondern auch für die leitenden 
Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. 

Die hohe Verantwortung von Führungs-
kräften im öffentlichen Dienst betont 
Herr Bundesminister de Maizière in sei-
nem Gastkommentar in dieser Zeitschrift. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass er sich 
bereitfand, für unsere Leser seine Vor-
stellungen von einem zukunftsfähigen öf-
fentlichen Dienst zu beschreiben. 

Das Institut für den öffentlichen Sektor 
beschäftigt sich seit einiger Zeit mit Fra-
gestellungen des Personals im öffent-
lichen Sektor. Bereits in der Winteraus-
gabe 2007 von „PublicGovernance“ ha-
ben wir Stellungnahmen zur künftigen 
Nachwuchssituation in der Verwaltung 
veröffentlicht und dazu die qualifi katori-
schen Anforderungen beleuchtet, die an 
Politiker und Beamte in den Aufsichts-
räten öffentlicher Unternehmen gestellt 
werden. 

Jüngst haben wir eine universitäre Studie 
unterstützt, die unter Federführung der 
Hertie School of Governance die Abtei-
lungsleiter aller Bundes- und Landesmi-
nisterien sowie ausgewählter Oberbe-

Führung ist gefragt
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Der öffentliche Dienst ist ein Garant un-
seres Zusammenlebens in Freiheit und 
Vielfalt. Er sichert die Unabhängigkeit 
und Neutralität der Verwaltung; er erfüllt 
die staatlichen Aufgaben im Interesse der 
Bürger und der wirtschaftlichen Entwick-
lung unseres Landes. Der öffentliche 
Dienst des Bundes ist leistungsstark. 
Das beweist seine Handlungsfähigkeit 
bei der Bewältigung der vielfältigen Auf-
gaben jeden Tag. Verändern wir ihn aber, 
wo es notwendig ist.

Der öffentliche Dienst ist auf der einen 
Seite Motor von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, auf der anderen Seite aber 
auch selbst von den Veränderungen in 
unserer Gesellschaft betroffen. Die Globa-
lisierung, die Digitalisierung und der de-
mografi sche Wandel – um nur wenige 
herausragende Triebkräfte des Wandels 
zu nennen – haben erhebliche Auswir-
kungen auch auf die Aufgaben und Struk-
turen der Bundesverwaltung. Dazu kom-
men die Bewältigung der Finanzkrise und 
die Konsolidierung des Bundeshaushalts, 
die unser Handeln in den nächsten Jah-
ren bestimmen werden.

Um den öffentlichen Dienst zukunftsfä-
hig zu erhalten, haben wir als Bundesver-
waltung deshalb fünf Schlüsselaufgaben 
zu bewältigen:

1. Dienstrecht: Gestaltungsspiel-
räume erkennen und nutzen
Der öffentliche Dienst steht vor der Not-
wendigkeit, zu sparen und dennoch seine 
Gestaltungsaufgaben zu erfüllen. Ziel ei-
ner verantwortlichen Dienstrechtspolitik 
ist es gerade in Zeiten, in denen wir Stel-
len abbauen müssen, Gestaltungsspiel-
räume zu erkennen und zu nutzen. Insbe-
sondere müssen wir das vorhandene 
Personal zielgerichtet fördern und die 
Personalentwicklung stärken. Für den öf-
fentlichen Dienst des Bundes haben wir 
dafür mit der Tarifreform und dem Dienst-
rechtsneuordnungsgesetz bereits wich-
tige Weichen gestellt.

2. Verwaltungsmodernisierung: 
Effektivität und Effi zienz steigern
Die Modernisierung der Bundesverwal-
tung muss weitergehen. Aufgabenkritik, 
Strukturveränderungen und Entbürokra-
tisierung sind weiterhin notwendig, um 

Gastkommentar

Wer zur freiheitlichen Gesellschaft ja sagt, muss auch zu Veränderungen 

ja sagen. Denn Freiheitsausübung verändert etwas. Dies ist keine Selbst-

verständlichkeit: Zwar gibt es in unserer Gesellschaft durchaus Verände-

rungswillen. Wenn aber ein konkreter Veränderungsvorschlag kommt, stößt 

er leicht auf Ablehnung, sei es wegen des möglichen Ergebnisses, sei es we-

gen des Veränderungsprozesses an sich. Das macht Veränderungen so 

schwierig.

Den öffentlichen Dienst 
zukunftsfähig machen

Dr. Thomas de Maizière

Bundesminister des Innern, MdB
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unsere Kernaufgaben künftig – zum Teil 
mit weniger Beschäftigten als heute – zu 
bewältigen. Die Verwaltungsmodernisie-
rung dient der Bürgerfreundlichkeit ge-
nauso wie der Steigerung von Effektivität 
und Effi zienz. Die einzelnen Behörden 
müssen die vorhandenen Mittel in Zu-
kunft besser einsetzen, auch indem sie 
bei Wahrung bestehender Zuständigkei-
ten besser über Ressortgrenzen hinweg 
zusammenarbeiten.

3. Demografi scher Wandel: fl exible 
Arbeitszeitmodelle entwickeln, 
generationenübergreifende Zusam-
menarbeit stärken
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten 
des Bundes liegt heute bei rund 45 Jah-
ren – mit steigender Tendenz. Dem demo-
grafi schen Wandel und den Auswirkun-
gen auf den öffentlichen Dienst setzen 
wir ein ganzheitliches Personalmanage-
ment entgegen. Wir brauchen eine Kultur 
der generationenübergreifenden Zusam-
menarbeit und eine möglichst gemischte 
Altersstruktur in jeder Behörde wie auch 
in jeder Arbeitseinheit. Flexible Arbeits-
zeitmodelle geben den Älteren die Mög-
lichkeit zum individuellen Übergang in 
den Ruhestand bei gleichzeitig längerer 
Teilhabe am Berufsleben. Ein systemati-
sches Gesundheitsmanagement trägt 
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der äl-
ter werdenden Beschäftigten bei. Mit 
Blick auf die Jüngeren müssen wir uns 
trotz Einsparungen einen Einstellungskor-

ridor erhalten. Ein lebensphasengerech-
tes Fortbildungsangebot für alle Beschäf-
tigten – unabhängig vom Alter – trägt zur 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ge-
zielt und dauerhaft bei.

4. Personalpolitik: gute Mitarbeiter ge -
winnen, vorhandenes Personal fördern
Wir brauchen gute Mitarbeiter im öf-
fentlichen Dienst. Attraktive Beschäfti-
gungsbedingungen mit Entwicklungs per-
spek tiven für den Einzelnen, einer offe-
nen Verwaltungskultur und interessanten, 
erfüllenden Aufgaben sind die besten Ar-
gumente für die Bundesverwaltung als 
Arbeitgeber. In der Bundesverwaltung 
gehört die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bereits zu unseren guten Beschäf-
tigungsbedingungen. Wir haben hier eine 
Vorreiterrolle. Die Bezahlung ist und bleibt 
im öffentlichen Dienst nur ein Baustein. 
Wir werden nie mit den Gehältern, die 
die Privatwirtschaft im Einzelfall zu 
zahlen bereit ist, mithalten können. 
Schwerpunkt einer zukunftsfähigen Per-
sonalpolitik ist neben der Gewinnung von 
Nachwuchs auch der Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit des vorhandenen Perso-
nals. Unsere kostbarsten Werte liegen 
nicht in Tresoren, sondern es sind die 
Menschen, die im öffentlichen Dienst ar-
beiten. Das werden wir auch in Zeiten 
knapper Kassen nicht vernachlässigen. 
Insbesondere müssen wir die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen an Füh-
rungspositionen gezielt fördern.

5. Führungskräfte: Veränderungen 
durchsetzen, Personalverantwortung 
wahrnehmen
Die Führungskräfte tragen die Verantwor-
tung für die Beschäftigten. Es ist eine ih-
rer wichtigsten Aufgaben, ihre Mitarbeiter 
für Veränderungen zu öffnen, lohnende 
Ziele und geeignete Wege aufzuzeigen 
und einmal beschlossene Veränderungen 
beherzt umzusetzen. Auch bei der Perso-
nalentwicklung sind die Führungskräfte 
besonders gefordert. Es liegt in ihrer Ver-
antwortung, ihren Mitarbeitern abwechs-
lungsreiche Aufgaben zu übertragen, ihre 
Leistungen fair zu beurteilen und sie bei 
der Fortbildung und persönlichen Ent-
wicklung zu unterstützen. Die Führungs-
kultur muss darauf ausgerichtet sein, 
dass sich die Beschäftigten für ihre Ar-
beit verantwortlich fühlen und Wert-
schätzung und Respekt erfahren. Um all 
diese Anforderungen bewältigen zu kön-
nen, müssen auch Führungskräfte ge-
schult werden.

Niemand kann die Zukunft voraussehen, 
aber wir können und müssen schon 
heute die notwendigen Schritte tun, um 
den öffentlichen Dienst zukunftsfähig zu 
machen. p
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Verwaltungsführung heute – 
Ergebnisse einer Führungskräfte-
befragung in Bund und Ländern

Schwerpunktthema

Der Bedarf einer Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen ist angesichts  

der aktuellen Finanzsituation der öffentlichen Hand aktueller denn je und stellt 

insbesondere an die Führungskräfte des öffentlichen Dienstes neue Anfor-

derun gen  . Auf Basis einer deutschlandweiten Erhebung auf Bundes- und 

Län der ebene wurden im Zeitraum von Februar bis Juni 2009 erstmalig die 

Erfah run  gen der Führungs  kräfte mit Fragen der Verwaltungsführung und 

-modernisierung sys tematisch untersucht. Die Studie ist ein Gemeinschaft s-

projekt der Professo ren  Gerhard Hammerschmid (Hertie School of Gover-

nance), Manfred Röber (Uni versität Leip zig) sowie Isabella Proeller und 

Christoph Reichard (beide Universität Pots  dam) mit Unterstützung des Insti-

tuts für den öffent lichen Sektor .

Führungskräften kommt bei Veränderungsprozessen eine zentrale Bedeutung zu. Sie 
sind gleichzeitig Betroffene, Multiplikatoren sowie Umsetzende von Modernisierungs-
maßnahmen und neuen Instrumenten. Daher hat sich die Erhebung auf folgende Fra-
gestellungen konzentriert:
1.  Was sind aus Sicht der Führungskräfte in Ministerialverwaltungen der Länder und 

des Bundes die zentralen Herausforderungen der Verwaltungsführung? 
2.  Wie bewerten die Führungskräfte die vergangenen und laufenden Modernisierungs-

bestrebungen und Managementkonzepte? 
3.  Was sind aktuell zentrale Anforderungen an Führungskräfte im öffentlichen Dienst?
4.  Welche Ansatzpunkte und Verbesserungsmaßnahmen, insbesondere auch im Hin-

blick auf die Führungskräfteentwicklung und -ausbildung, erachten Führungskräfte 
als besonders erfolgversprechend?

Die Befragung erfasst in einem bis dato nicht vorliegenden Umfang die persönlichen 
Einschätzungen von Führungskräften der deutschen Verwaltung zu Themen  der Ver-
waltungsführung und -modernisierung. Zielgruppe der Fragebogen-gestützten Erhe-
bung waren die Abteilungsleitungen aller deutschen Bundes- und Landesministe rien, 
aber auch die Leitungen ausgewählter Oberbehörden. Insgesamt 351 Führungs kräfte 
aus allen Länderverwaltungen und der Bundesverwaltung beteiligten sich an der Um-
frage.

Zentrale Ergebnisse der Studie

1. Herausforderungen für die Führung öffentlicher Verwaltungen
Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der sich daraus ergebenden Konse-
quenzen für die öffentlichen Haushalte kann die Einschätzung des budgetären Drucks 

Führungskräfte haben 

eine Schlüsselrolle

Führungskräfte haben 

eine Schlüsselrolle

Zielgruppe: Abteilungsleiter der 

Ministerien und Behördenleiter

Zielgruppe: Abteilungsleiter der 

Ministerien und Behördenleiter

Budgetdruck und demografischer 

Wandel als zentrale Herausforderungen

Budgetdruck und demografischer 

Wandel als zentrale Herausforderungen
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als größte langfristige Herausforderung nicht überraschen (vgl. Abbildung 1). An zwei-
ter Stelle folgt bereits der demografi sche Wandel. Hohe Relevanz haben auch die 
Herausforderungen Innovationsfähigkeit und Leistungsorientierung der öffentlichen 
Verwaltung, die in einem signifi kanten Zusammenhang zum budgetären Druck stehen. 
Die Wahrneh mung dieser Herausforderungen durch die Befragten ist im Grunde eine 
günstige Voraussetzung für eine Verwaltungsmodernisierung.

Generell sehen die Befragten mehrheitlich eine Reformnotwendigkeit der öffentlichen 
Verwaltung in Deutschland (N=330): 38,2 Prozent erachten die Reformnotwendig-
keit als hoch beziehungsweise sehr hoch, während lediglich 9,4 Prozent eine geringe 
beziehungsweise sehr geringe Reformnotwendigkeit wahrnehmen.

Die von den Befragten in einer weiteren offenen Frage genannten zentralen Stärken und 
Schwächen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland geben erste Aufschlüsse über 
den konkreten inhaltlichen Reformbedarf. Die Antworten lassen erkennen, dass traditio-
nelle Merkmale und Grundsätze der Verwaltung wie Kompetenz und Wissen, Kontinui-
tät und Stabilität, Rechtssicherheit und -staatlichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität 
sowie Objektivität und Korrektheit als die dominierenden Stärken gesehen werden.

Zentrale Ziele betriebswirtschaftlich orientierter Modernisierungsbestrebungen (zum 
Beispiel Sparsamkeit, Schnelligkeit, Qualität oder Effi zienz) werden auch nach 20 Jah-
ren dieser Reformbemühungen nicht als die Stärken der Verwaltung betrachtet. 

Reformnotwendigkeit 

wird gesehen

Reformnotwendigkeit 

wird gesehen

Fehlende Flexibilität als zentrale 

Schwäche der Verwaltung

Fehlende Flexibilität als zentrale 

Schwäche der Verwaltung

Abb. 1: In welchem Maße stellen folgende Faktoren langfristig eine besondere Herausforderung für die Führung öffentlicher Verwaltungen dar?

(sehr gering) 1

Budgetärer Druck

Demografi scher Wandel der Gesellschaft

Innovationsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung

Leistungsorientierung der öffentlichen Verwaltung

Vertretung nationaler Interessen in der EU

Transparenz /Verantwortlichkeit nach außen

Regulierungskompetenz des Staates

Neue Informations- /Kommunikationstechniken

Soziale Bedürfnisse der Mitarbeiter

Stärkerer Druck durch die öffentlichen Medien

Globalisierung

Kooperation mit Privatwirtschaft

Kooperation mit NGOs /Drittem Sektor

2 3 4 5 6 (sehr hoch)N = 334–347

5,3

5,0

5,0

4,8

4,7

4,4

4,4

4,4

4,2

3,9

3,8

3,6

3,4
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Lediglich ein sehr geringer Prozentsatz der Führungskräfte sieht Motivation, Transpa-
renz, Leistungs-, Bürger- und Managementorien tierung explizit als Stärke des öffent-
lichen Sektors in Deutschland. 

Fehlende Flexibilität und Starrheit werden von der Mehrheit der Antwortenden als 
zentrale Schwäche der Verwaltung erachtet. Relativ häufi g genannt werden aber auch 
Aspekte des Dienstrechts, vor allem das Fehlen von Anreizen und Sanktionsmöglich-
keiten, eine zu starke Bürokratisierung sowie eine zunehmende Politisierung.

2. Nutzen unterschiedlicher Modernisierungs- und Managementkonzepte
Als Reaktion auf die Defi zite des Verwaltungshandelns wurden in den vergangenen 
20 Jahren verschiedenste Reformansätze initiiert. Der Nutzen der meisten dieser Kon-
zepte wird von den befragten Führungskräften relativ skeptisch beurteilt (vgl. Abbil-
dung 2).

Nutzen von Reformkonzepten 

wird skeptisch beurteilt

Nutzen von Reformkonzepten 

wird skeptisch beurteilt
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Eindeutig positiv stehen die Befragten lediglich den Reformansätzen Personal- und 
Führungskräfteentwicklung sowie Kunden- und Bürgerorientierung gegenüber. Erste-
res entspricht der lang betonten Notwendigkeit und Bedeutung des Faktors Personal 
und kann auch als Zugeständnis eigener Defi zite gewertet werden. Gleichzeitig sind 
bei dieser Reformrichtung kaum Widerstände der Beschäftigten zu erwarten. Effi -
zienz- und einsparungsorientierte Maßnahmen, wie etwa Auslagerungen in den priva-
ten Sektor, Personalabbau, Dezentralisierung beziehungsweise Ausgliederungen oder 
Shared-Service-Center, werden hingegen deutlich kritischer beurteilt.

Die Ergebnisse lassen auch erkennen, dass das Ausmaß tatsächlicher Veränderungen 
in der Verwaltungsführung bisher relativ gering ist. So konnten die Befragten für die 
letzten zehn Jahre lediglich im Hinblick auf den Einsatz von IT starke Veränderungen 
feststellen. Zentrale Ziele der Verwaltungsmodernisierung, wie etwa der Einsatz von 
Managementinstrumenten, verstärktes wirtschaftliches Denken oder Führungs-
kräfteentwicklung, haben in der Verwaltungspraxis bislang eine deutlich schwächere 
Resonanz erfahren.

Ausmaß tatsächlicher 

Veränderungen bisher gering

Ausmaß tatsächlicher 

Veränderungen bisher gering

Abb. 2: Wie schätzen Sie den Nutzen verschiedener Ansätze der Verwaltungsreform im Hinblick auf eine verbesserte Verwaltungsführung ein?

(sehr gering) 1

Personal- /Führungskräfteentwicklung

Kunden- /Bürgerorientierung

Koordination / Ressortabstimmung

Haushaltsrechtsreform

E-Government

Aufgabenkritik

Betriebswirtschaftliche Steuerung /Managementkonzepte

Reform des Dienstrechts

Bürokratieabbau

Aufgabenverteilung Bund /Länder; Föderalismusreform

Shared-Service-Center

Bürgerschaftliche Partizipation

Dezentralisierung /Ausgliederung

2 3 4 5 6 (sehr hoch)N = 328–335

Personalabbau

Auslagerungen in den privaten Sektor

4,9

4,7

4,1

4,1

4,0

4,0

3,8

3,7

3,7

3,6

3,4

3,4

3,2

2,5

2,5
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Abb. 3: Welche Bedeutung haben für Sie als Führungskraft folgende Aspekte in Ihrer Führungstätigkeit? 

(sehr gering) 1

Klarheit der Arbeitsaufgaben und Ziele

Förderung Kommunikation, Teamarbeit

Der Organisation eine klare Richtung geben

Motivation der Mitarbeiter

Angemessene Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungsfi ndung

Unterstützung der Mitarbeiter bei Problemlösung

Unterstützung berufl icher Entwicklung der Mitarbeiter

Wirtschaftlichkeit fördern

Externe Beziehungspfl ege

Umgang mit Leistungsverweigerern

2 3 4 5 6 (sehr hoch)N = 325–330

5,4

5,3

5,2

5,1

4,9

4,9

4,8

4,3

4,0

3,5

3. Zentrale Erwartungen und Anforderungen an die Führungskräfte 
Die Antworten auf die Frage, was aus Sicht der Führungskräfte eine gute beziehungs-
weise erfolgreiche Führung kennzeichnet, zeigen sowohl die weiterhin bestehende 
Dominanz traditioneller Charakteristika des „Beamtenethos“ als auch ein starkes Be-
kenntnis zu zentralen Elementen einer Managementlogik wie Ergebnisorientierung , 
strategisches Agieren und Wirtschaftlichkeitsdenken. Deutlich geringere Zustim mung 
fi nden hingegen Merkmale einer stärker politischen Logik, wie etwa die Absicherung 
der Fachbereichsinteressen oder die Umsetzung des politischen Auftrags und politi-
scher Interessenausgleich. Trotzdem sind sich die Führungskräfte des politischen Kon-
texts ihrer Tätigkeit bewusst. In einer Frage nach den wesentlichsten Anforderungen 
für eine Karriere auf Leitungsebene in der öffentlichen Verwaltung stand das Verständ-
nis für politische Prozesse an erster Stelle. Ebenso sehen die Führungskräfte gute 
Mitarbeiterführung als entscheidende Kompetenz an, was erneut die zentrale Bedeu-
tung des Faktors Personal unterstreicht.

Im Hinblick auf das Selbstverständnis der Führungskräfte in der öffentlichen Verwal-
tung  bestätigen die Antworten der Befragten eine relativ hohe Aufgeschlossen-
heit gegenüber  einem modernen und mitarbeiterorientierten Führungsstil (vgl. Abbil -
dung 3). Neben „sachorientierten“ Aspekten wie Klarheit der Arbeitsaufgaben und 
Ziele werden insbesondere auch Aspekte wie Kommunikation, Teamarbeit oder Moti-
vation der Mitarbeiter als wichtige Aspekte der Führungstätigkeit angesehen. 

Beamtenethos und Management-

 logik, aber keine Betonung der 

politischen Rolle

Beamtenethos und Management-

 logik, aber keine Betonung der 

politischen Rolle

Aufgeschlossenheit gegenüber 

modernem und mitarbeiter-

orientiertem Führungsstil

Aufgeschlossenheit gegenüber 

modernem und mitarbeiter-

orientiertem Führungsstil

4. Wünsche im Hinblick auf eine Verbesserung der Verwaltungsführung
Auf die Frage nach konkreten Verbesserungsmaßnahmen wurden der Personalbereich 
beziehungsweise Reformen des Dienstrechts (vor allem Flexibilisierung sowie ver-
stärkte  Anreiz- und Sanktionsmöglichkeiten) mit deutlichem Abstand zu betriebswirt-
schaftlichen Ansätzen (vor allem Personalentwicklung) und einer generellen Stärkung 
der Führungskompetenz im öffentlichen Dienst als wünschenswerte Maßnahmen 
genannt  (vgl. Abbildung 4). Das Interesse der Führungskräfte an personalorientierten 
Maßnahmen wird somit erneut bestätigt. Ein relativ hoher Verbesserungsbedarf scheint 
auch im Hinblick auf Klärung der Strukturen, Aufgaben und Kompetenzen, einer  Ent-
büro kratisierung sowie verbesserter Koordination und Kommunikation zu beste hen .

Ebenfalls ist aus den Antworten insgesamt klar ersichtlich, dass Führungskräfte der 
öffentlichen Verwaltung Personal- und Führungskräfteentwicklung und damit verbun-
den auch Fortbildungsprogramme für besonders wünschenswert halten. Unter den 

Veränderungen im Dienstrecht 

besonders wünschenswert

Veränderungen im Dienstrecht 

besonders wünschenswert

Hohe Bedeutung der Personal- 

und Führungskräfteentwicklung

Hohe Bedeutung der Personal- 

und Führungskräfteentwicklung
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Befragten besteht weitgehende Zustimmung, dass ein Universitätsabschluss und Vor-
bereitungsdienst für eine Führungsposition in der öffentlichen Verwaltung allein nicht 
ausreichend qualifi zieren. 

Die Antworten der Befragten lassen gleichzeitig Verbesserungspotenziale im Hinblick 
auf die Führungskräfteentwicklung und -fortbildung erkennen. Vergleichsweise positiv  
wird noch der Stellenwert von Führungskräftefortbildung in der jeweiligen Behörde 
gesehen. Immerhin 28,4 Prozent der Befragten schätzen den Stellenwert der Fortbil-
dung als hoch beziehungsweise sehr hoch ein. Umgekehrt sehen 20,7 Prozent der 
Befragten deutliche Defi zite in ihrer Behörde. 

Die systematische Vorbereitung von Nachwuchsführungskräften auf ihre zukünftigen 
Führungstätigkeiten wird hingegen deutlich kritischer eingeschätzt. Lediglich 14,6 Pro-
zent der befragten Führungskräfte schätzen Ausmaß und Qualität der Vorbereitung 
der Nachwuchsführungskräfte als hoch beziehungsweise sehr hoch ein, im Gegensatz  
hierzu sehen über ein Drittel der Befragten in diesem Bereich klare Defi zite. Anlass  für 
Besorgnis dürfte hingegen geben, dass gut ein Fünftel der Befragten keine klaren Kri-
terien bei der Auswahlpraxis von Führungskräften in ihrer Behörde erkennen kann. 

Inhaltlich sehen die Führungskräfte den größten Bedarf in „weichen“ Themen wie 
Kom munikation und Motivation. Managementthemen, wie Analyse-  beziehungs-
weise Methodenkompetenz , Steuerungsinstrumente oder wirtschaftlichkeitsorien-
tierte Maßnahmen, werden hingegen etwas weniger Relevanz zugesprochen. Auch 
wird die Bedeutung der Themen Haushalt, Personal und Organisation nicht in ausrei-
chendem Maße wahrgenommen, obgleich diese klassische Führungsthemen sind.

5. Übereinstimmung der Einschätzungen und Erfahrungen im Antwort-
verhalten
Grundsätzlich übte lediglich die Unterscheidung zwischen Ministerium und Oberbe-
hörde einen Einfl uss auf das Antwortverhalten der befragten Führungskräfte aus. So 
stehen Führungskräfte der Oberbehörden Themen der Verwaltungsmodernisierung 
und betriebswirtschaftlichen Steuerung deutlich positiver gegenüber. Sämtliche an-
deren untersuchten organisationalen Faktoren hatten wesentlich geringeren Einfl uss 
auf das Antwortverhalten der Führungskräfte und zeigten nur bei einzelnen Fragen 
signifi  kante Unterschiede. So waren etwa entgegen häufi ger Vermutungen keine grö-
ßeren Unterschiede zwischen Bund und Land erkennbar. Eine Ausnahme sind die 
langfristigen Herausforderungen: Die Haushaltskrise und der demografi sche Wandel 
werden von Führungskräften der Länder deutlich stärker wahrgenommen. 

Qualität der Vorbereitung 

für Nachwuchsführungskräfte 

kritisch eingeschätzt

Qualität der Vorbereitung 

für Nachwuchsführungskräfte 

kritisch eingeschätzt

„Weiche“ Themen in der 

Fortbildung bevorzugt

„Weiche“ Themen in der 

Fortbildung bevorzugt

Oberbehörden sehen Modernisierungs- 

und Steuerungsthemen positiver

Oberbehörden sehen Modernisierungs- 

und Steuerungsthemen positiver

Abb. 4: Welche konkreten Maßnahmen für eine Verbesserung der Verwaltungsführung wären aus Ihrer Sicht in Ihrer Behörde wünschenswert? 

(offene Frage)

0%

Dienstrecht

Betriebswirtschaftliche Ansätze

Klarheit von Strukturen/Aufgaben/Kompetenzen

Führungskompetenz

Entbürokratisierung

Bessere Koordination /Kommunikation

Stärkere Autonomie

Transparenz

Haushaltsrecht

10% 20% 30% 40%N = 255 50% 60%  der Antwortenden, 
Mehrfachantworten möglich

32%

29%

24%

22%

21%

19%

13%

9%

60%

© 2010 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Schwerpunktthema  11

Eine frühere Arbeitserfahrung in der Privatwirtschaft zeigte kaum Einfl uss auf die Ant-
worten der Befragten, deren Geschlecht ebenfalls kaum eine Rolle spielte. Auch ein 
möglicher Zusammenhang zwischen juristischem Studienhintergrund und einer skep-
tischen Sicht auf betriebswirtschaftliche Modernisierungsbestrebungen konnte nicht 
bestätigt werden. 

6. Fazit
Als grundlegendes Ergebnis dieser Untersuchung lässt sich feststellen, dass insbeson-
dere auf Ebene der Ministerialverwaltung die vergangenen Modernisierungsbestrebun-
gen wie auch Reformen des Neuen Steuerungsmodells und Managementkonzepte 
nur bedingt Eingang gefunden haben und ihr Nutzen vielfach kritisch beurteilt wird. 
Die Herausforderung einer konsequenten Verwaltungsmodernisierung besteht aber 
weiter und wird zukünftig noch an Bedeutung gewinnen. Budgetdruck und demogra-
fi scher Wandel, aber auch stärkere Innovationsfähigkeit und Leistungsorientierung 
wer den von den Führungskräften bereits weitgehend als zentrale zukünftige Heraus-
forderungen für den öffentlichen Sektor erkannt und sind wichtige Ansatzpunkte für 
zukünftige Modernisierungen. Auch zeigt sich, dass die Mehrheit der Führungskräfte 
die Notwendigkeit der Verwaltungsmodernisierung sieht und sich zentraler Defi zite, 
etwa im Hinblick auf fehlende Flexibilität, Organisationsstrukturen sowie fehlende An-
reize und Sanktionsmöglichkeiten durchaus bewusst ist.

Der Einfl uss eines modernen Führungsverständnisses und von Managementideen 
auf die Einstellung der Führungskräfte ist mittlerweile klar erkennbar. In Bezug auf kon-
krete Reform- und Managementkonzepte zeichnet sich jedoch ein eher ernüchterndes 
Bild ab, was darauf schließen lässt, dass die Umsetzung der eingeführten Konzepte 
und Ideen oft „auf halbem Weg“ stehen geblieben ist und diese nicht die erhoffte 
Wirkung in der Verwaltungspraxis entfaltet haben. 

Angesichts dieser Erkenntnisse erscheinen eine kritische Bestandsaufnahme und of-
fene  Analyse der bisherigen Erfahrungen im Umgang mit diesen Reformansätzen, ins-
besondere im Hinblick auf Einsparungen und Innovationen, als unumgänglich. Vor dem 
Hintergrund der anstehenden Herausforderungen der Budgetkonsolidierung besteht 
in diesem Zusammenhang die einmalige Möglichkeit, grundlegende Innovationen der 
Verwaltung voranzutreiben. 

In diesem Kontext ist der Wunsch nach verstärkter Führungskräfte- und Personalent-
wicklung ein zentraler Ansatz. Gleichzeitig ist erkennbar, dass die Führungskräfte 
weder sich selbst noch das Personal des öffentlichen Sektors auf die anstehenden 
Herausforderungen als ausreichend vorbereitet empfi nden. Die Ergebnisse dieser  
Erhebung unterstreichen, dass eine konsequente und professionelle Personal- und 
Führungskräfteentwicklung sowie die Modernisierung des Dienstrechts in Richtung 
Flexi bilisierung, Leistungsanreize und Sanktionsmöglichkeiten für eine nachhaltige 
Verwaltungsmodernisierung von oberster Priorität sind. p
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schaftserfahrung haben kaum Einfluss

Studienhintergrund und Privatwirt-

schaftserfahrung haben kaum Einfluss
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Die vollständigen Ergebnisse der Studie stehen Ihnen auf www.publicgovernance.de, 
der Homepage des Instituts  für den öffentlichen Sektor, zur Verfügung.
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Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, aber auch in anderen westlichen  

Industriestaaten, ist geprägt von einem kontinuierlichen Schrumpfungs- und 

Alterungsprozess. Diese Entwicklungen schlagen sich sowohl in einer Abnahme  

der absoluten Bevölkerungszahl als auch in einem Wandel der Altersstruktur 

nieder. Die demografi sche Entwicklung hat Folgen für nahezu alle Lebensbe-

reiche . In Bezug auf den öffentlichen Sektor bestehen diese einerseits in einer 

Anpassung der Struktur öffentlicher Güter und Dienstleistungen, anderer-

seits in einer vorausschauenden Personalpolitik. Im Folgenden sollen der Sta-

tus quo des demografi schen Wandels dargestellt und darauf aufbauend die 

Herausforderungen für den öffentlichen Sektor aufgrund von internationalen 

und nationalen Erfahrungen analysiert werden. 

Demografi scher Wandel in Deutsch-
land – Status quo
Seit mehr als 30 Jahren übertreffen in 
Deutschland die Sterbefälle die Geburten. 
Inzwischen kann dieses Geburtendefi -
zit  nicht mehr durch Zuwanderung aus-
geglichen werden, was dazu führt, dass 
die Bevöl  kerung Deutschlands langsam 
abnimmt.  

Diese Entwicklung wird sich in den nächs-
ten Jahrzehnten weiter beschleunigen. 
2006 lebten in Deutschland gut 82 Mil lio-
nen Menschen, bis 2020 dürften es etwa 
eine beziehungsweise zwei Millionen 
weni  ger sein. Danach beschleunigt sich 
der Rückgang, sodass Deutschland 2050 
voraussichtlich noch knapp 69 bis 74 Mil-
lionen Einwohner haben wird, 16 bezie-
hungs weise 10 Prozent weniger als 2006. 
Dabei wird sich insbesondere die Zahl 
der Kinder und jungen Menschen unter 
20 Jahren verringern und somit der Wan-
del der Altersstruktur weiter voranschrei-
ten. So wird in dieser Alterskategorie ein 

Rückgang von 16 Millionen in 2006 auf 
11,5 Millionen in 2050 prognostiziert.1

Dabei äußern sich die Auswirkungen des 
demografi schen Wandels höchst unter-
schiedlich. Deutschland ist vor allem von 
einem Ost-West-Gegensatz in der Bevöl-
kerungsentwicklung gekennzeichnet (vgl. 
Abbildung 1), aber auch sonst gibt es 
deutli che regionale Unterschiede.

Neben dem Ost-West-Gegensatz lässt 
sich auch eine klare Differenz zwischen 
Zen   trum und Peripherie erkennen, das 
heißt je zentraler, desto positiver die rela-
tive Ent wicklung. Insbesondere zeigt sich, 
dass die Teilräume Ostdeutschlands, in 
denen die Bevölkerung nach der Wende 
zuge nom men hat, vor allem in die Kate  go-
rie „sehr zentral/teilweise städtisch“ sowie  
„zen tral / ländlich“ fallen.2 Dass keine ein-
heit liche Entwicklung erfolgt, liegt wie de-
rum in der lokal unterschiedlichen Ausprä-
gung der maßgeblichen Einfl ussfakto ren 
für den demografi schen Wandel begrün-

Demografi e und öffentlicher Sektor – 
internationale Erfahrungen und 
Herausforderungen für Deutschland

1  Destatis (2008): Daten, Fakten, Trends zum demographischen 
Wandel in Deutschland. 

2  Claus Schlömer, Martin Spangenberg (2009): Städtisch und ländlich 
geprägte Räume: Gemeinsamkeiten und Gegensätze.
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det , das heißt den Wan derungsbewe-
gungen sowie der Gebur ten - und Sterbe-
rate der Bevölkerung. So liegt die Ge bur-
ten rate in Deutschland überall unter halb 
des Reproduktionsniveaus, wenn gleich 
es regio nal ausdifferenzierte Muster gibt, 
die dazu führen, dass sich die Situation 
selbst in benachbarten Kommunen bezie-
hungsweise sogar innerhalb von Kom mu-
nen unterscheiden kann. Dies lässt sich 
am Beispiel von Brandenburg ver deut li-
chen. Während für die Mehrzahl der im 
Ber liner Umland befi ndlichen kreis an ge-
hö ri gen Gemeinden ein weiterer Bevöl-
kerungsanstieg berech net wurde, ver-
läuft für die weiter von Berlin entfernten 
Gemein den die Bevöl ke rungsentwicklung  
auch künftig stark negativ. Die äußeren 
Landesteile können nicht auf Wanderungs-
gewinne hoffen, womit ein Ausgleich für 
den fertilitäts- und altersstrukturell beding-
ten Einwohnerverlust fehlt, was den 
Unter  schied zu den meisten Teilräumen 

des Ber liner Umlands ausmacht. Damit 
setzt sich innerhalb der an Berlin angren-
zenden Land kreise die Veränderung der 
Bevölkerungsverteilung zugunsten von 
Gemeinden des Berliner Umlands fort.

Das unmittelbare Nebeneinander von Be-
völ kerungswachstum und -rückgang wird 
somit zur besonderen Herausforderung 
für Politik und Verwaltung, bei der es regio-
nalisierter Konzepte bedarf, welche die 
Be sonderheiten einer jeden Region  an ge-
mes sen berücksichtigen. Dabei  geht es 
insbesondere um die Sicherstellung der 
wirtschaftlichen Entwicklung, die Ent-
wick lung  der Wohnungs- und Immo bilien-
märkte, den Anpassungsbedarf im Infra-
struk tursektor, die öffentlichen Finan zen 
sowie das Personal im öffentlichen 
Dienst.3

In Bezug auf den Arbeitsmarkt kommt 
es bis 2030 zu einem Rückgang des Er-

werbs personenpotenzials um 3,5 Millio-
nen. Der öffentlichen Verwaltung und 
auch der Privatwirtschaft steht somit zu-
künftig ein deutlich geringeres Potenzial 
an Arbeitskräften zur Verfügung, was den 
Wettbewerb um Arbeitskräfte in der 
Folge spürbar verschärfen wird. Jedoch 
stellt sich die Altersstruktur im öffentli-
chen Sektor und in der Privat wirt schaft 
un terschiedlich dar (vgl. Abbil dung 2), 
was den Problemdruck im öffent li chen 
Dienst erhöht.4 So ist die Altersgruppe 
der über 45-Jährigen im öffent  lichen 
Dienst deutlich stärker vertreten als in der 
Privatwirtschaft. 

Demografi e und öffentlicher Sektor – 
Ergebnisse einer internationalen Studie
In einer im Auftrag von KPMG durchge-
führten Studie5 in acht Industriestaaten 
(Australien, Deutschland, Großbritannien , 
Kanada, Niederlande, Singapur, Südaf rika , 
USA) wurden im Zeitraum zwischen April 
und Juli 2009 800 Führungskräfte der 
öffent lichen Verwaltung zum Einfl uss des 
demografi schen Wandels auf Politik und 
Verwaltung befragt. Die Ergebnisse zei-

Abb. 1: Veränderung im Bevölkerungsbestand nach Bundesländern, 1990–2006
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Abb. 2: Altersstruktur im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft
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3  Bernhard Köppen (2009): Kommunen und demographischer Wandel 
in Deutschland.

4  Prognos (2009): Demographieorientierte Personalpolitik in der 
öffentlichen Verwaltung.

5  KPMG (2010): Rising to the challenge? The impact of global 
demographic change on the public sector (abrufbar unter 
www.kpmg.com).
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wicklung als Herausforderung in Deutsch-
land erkannt wurde, bedeutet jedoch 
im Umkehrschluss nicht, dass entspre-
chende Gegenmaßnahmen ergriffen wur-
den. Dies betrifft insbesondere die Ver-
änderung der Altersstruktur im öffentli-
chen Dienst (vgl. Abbildung 3). Hier liegt 
Deutschland deutlich hinter anderen außer-
europä i schen Ländern, aber auch hinter 
den Niederlanden. 

Eine Herausforderung in Deutschland 
scheint dabei insbesondere die Rekrutie-

gen, dass sich die meisten Führungskräfte  
in Deutschland der Bedeutung des demo-
grafi schen Wandels bewusst sind. Auf 
die Frage nach dem Einfl uss des demo-
grafi schen Wandels auf die Bereitstellung  
von Gütern und Dienstleistungen schätz-
ten 68 Prozent der Befragten diesen als 
signifi kant ein. In Bezug auf die Personal-
politik und -entwicklung betrug der Wert 
sogar 71 Prozent. Die Werte für die Nie-
derlande und Großbritannien, als weitere 
europäische Länder im Rahmen der Befra-
gung, liegen hier nur zwischen 42 bis 54 
Prozent. Diese Ergebnisse decken sich 
auch mit den Resultaten einer vom Insti-
tut für den öffentlichen Sektor unterstütz-
ten Studie zur Verwaltungsführung in 
der Ministerialverwaltung von Bund und 
Ländern.6 Der demografi sche Wandel 
wird hier von den Befragten hinter dem 
zunehmenden budgetären Druck als 
größte Heraus forderung für die Führung 
der öffentlichen Verwaltung genannt. Die 
Tatsache, dass die demografi sche Ent-

rung von Personal außerhalb der tradier-
ten Laufbahnen des öffentlichen Dienst-
rechts zu sein. Hier liegt Deutschland hin-
ter den anderen befragten Ländern (vgl. 
Abbildung 4).

Demografi e und öffentlicher Sektor 
in Deutschland
Der demografi sche Wandel trifft Bund, 
Länder und Kommunen in unterschied -
li chem Ausmaß. Jedoch können grob vier 
Handlungsfelder identifi ziert werden, die 
in Abbildung 5 dargestellt sind. 

Abb. 3: „Unsere Behörde bereitet sich bereits auf die Veränderung der Altersstruktur vor.“
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Abb. 4: Wie erfolgreich ist Ihre Behörde bei der Rekrutierung von Personal außerhalb der klassischen Laufbahnen?
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6  Vgl. Schwerpunktartikel dieser Ausgabe (Seite 6–11) sowie 
Hammerschmid u.a. (2010): Verwaltungsführung heute.
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ben hingegen bei der Bevölkerung bis  
30 Jahren in Form von Kinderbetreuung, 
Schu  len, Universitäten etc. Dies hat zur 
Folge, dass zumindest die ostdeutschen 
Länder und Kommunen ausgabenseitig 
durch den demografi schen Wandel lang-
fristig in der Tendenz sogar entlastet wer-
den könnten. Für die westlichen Länder 
und Gemeinden trifft dies nicht zu, da die 
entlastenden Effekte von einer noch leicht 
steigenden Bevölkerungszahl, steigen den 
Pensionslasten sowie von einer steigen-
den Studierquote überkompensiert wer-
den (vgl. Abbildung 6).

Um diese Entlastungen zu realisieren, 
beziehungsweise  ein gleichbleibendes 
Ausgabenniveau sicherzustellen, müssen  
die Kommunen jedoch Anpassungsleis-
tungen vor neh  men, die unter anderem 
folgende Hand  lungsbereiche umfassen:

die Unterauslastung der technischen 
und sozialen Infrastruktur sowie relativ 
steigende Kosten für deren Unterhalt 
(Fixkosten)
eine Veränderung der Nachfrage nach 
Gütern, Dienstleistungen und Infrastruk-
turangeboten
Versorgungsengpässe und Dienstleis-
tungsabbau (zum Beispiel im Bereich 
differenzierter Bildungsangebote) be-
sonders in den ländlichen Räumen
ökonomische Nachteile durch einen 
Mangel an Erwerbspersonen bezie-
hungsweise Fachkräften.

Der letzte Punkt hat auch Einfl uss auf die 
kommunalen Beschäftigten. So sind in 
westdeutschen Kommunen in der Regel 
knapp 50 Prozent der Beschäftigten älter 
als 45 Jahre, in Ostdeutschland beträgt 
dieser Anteil sogar über 50 Prozent. 

•

•

•

•

Aufgrund der regionalen Unterschiede 
des demografi schen Wandels können 
viele Handlungsfelder nur auf kommuna-
ler Ebene bearbeitet werden. Die Demo-
grafi e wirkt über Veränderungen in der 
Altersstruktur unmittelbar auf die Art der 
Nachfrage nach infrastrukturellen Einrich-
tungen und beeinfl usst damit ihre Auslas-
tung. Mit Abnahme der Zahl junger Men-
schen sinkt der Bedarf an Jugend ein-
richtungen. Zugleich nimmt die Zahl der 
Älteren zu, was zu einem steigenden 
Bedarf an Beratungs- und Betreuungs-
angeboten, medizinischen Einrichtungen 
wie auch Alten- und Pfl egeheimen führt. 
Die öffentlichen Haushalte sind auf der 
Ein nahmen- wie auf der Ausgabenseite 
vom demografi schen Wandel tangiert. 

Studien haben jedoch ergeben, dass die 
Alterung der Gesellschaft, die für den 
Staat insgesamt eine fi nanzpolitische 
Belastung darstellt, die Haushalte der ein-
zelnen Ebenen in unterschiedlichem Aus-
maß trifft.7 Für die Einnahmenseite bedeu-
tet dabei die Schrumpfung und Alterung 
der deutschen Bevölkerung eine Verrin-
gerung der Zahl von Steuer- und Bei trags-
zah lern und damit sinkende Einnahmen. 
Auf der Ausgabenseite führt die gesell-
schaft liche Alterung insbesondere zu 
steigen den Kosten der sozialen Siche-
rungs sys teme. Die steigenden Leistungs-
anfor derungen im Bereich der sozialen 
Sicherung betreffen vor allem die Ren-
ten-, Kranken- und Pfl egeversicherungen 
und den Bundeshaushalt, da der Bund zur 
Gewährung entsprechender Zuschüsse 
verpfl ichtet ist. Bei den Ländern und Kom-
munen  liegt der Schwerpunkt der Aus ga-

Daraus resultiert die Notwendigkeit, be-
reits  heute über entsprechende personal-
politische Maßnahmen nachzudenken, da 
sich Personalpolitik nicht kurzfristig grund-
legend verändern lässt. Ein vorausschau-
endes Personalmanagement sollte neben  
alternativen Rekrutierungsstrategien die 
bessere Ausnutzung des bereits vorhan-
denen Potenzials durch Fort- und Weiter-
bildung sowie entsprechendes Wissens-
management beinhalten.

Dabei zeichnet sich eine demografi eorien-
tierte Personalpolitik zunächst dadurch 
aus, dass das Personal als wesentlicher 
Erfolgsfaktor für die öffentliche Verwal-
tung erkannt wird und entsprechende 
Planungen vorgenommen werden. Dies 
bein haltet auch, dass sich die Führungs-
kräfte aktiv mit einer demografi eorien tier-
ten Personalpolitik vertraut machen und 
diese entsprechend propagieren. Weiter-
hin sollte die Vergütungspolitik im Rahmen  
der gesetzlichen Möglichkeiten genutzt 
werden, um Motivation und Flexibilität der 
Arbeitnehmer zu erhöhen. Die Arbeits-
orga nisation ebenso wie das Gesundheits-
management sind darauf auszurichten, 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes durch 
fl exible Arbeitszeitmodelle zu erhöhen, 
die Arbeitsfähigkeit bis zum tatsächlichen 
Renteneintrittsalter sicherzustellen sowie  
die Anzahl von Frühverrentungen zu ver-
ringern. Zu guter Letzt sind maßgeschnei-
derte Weiterbildungskonzepte in jeder 
Alters stufe notwendig, um Entwicklungs-
perspektiven zu schaffen und Leistungs-
fähigkeit zu sichern. p

Abb. 6: Gesamtausgabenveränderung bis 2020

Bund

Länder West

Länder Ost

Gemeinden West

Gemeinden Ost

–15,1%

Quelle: Seitz 2007 –15% –10% –5% +5% +10%0

8,2%

2,1%

0,1%

–13,8%

7  Helmut Seitz u.a. (2007): Die Auswirkungen der demographischen 
Veränderungen auf die Budgetstrukturen der öffentlichen Haushalte.
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Im Fokus

Weltweit sind die Spuren der Finanz- und Wirtschaftskrise zu erkennen. Deut-

lich werden die Auswirkungen für die Bürger im direkten Lebensumfeld, da 

viele Kommunen zu einem harten Sparkurs gezwungen sind. Die Städte und 

Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind hier besonders betroffen. Mit fehlen-

den Einnahmen und steigenden Ausgaben gehen Kürzungen in den verschie-

densten Bereichen einher, von der Verwaltung bis zu sozialen Einrichtungen. 

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) wird von der Kommunalaufsicht ver-

langt, um eine drohende Überschuldung abzuwenden.

Das Haushaltssicherungskonzept – 

Zielsetzung und Umsetzung 

Gemäß §76 Abs. 2 GO NRW dient das 
Haus  haltssicherungskonzept dem Ziel, 
im Rah men einer geordneten Haushalts-
wirtschaft die künftige dauernde Leis-
tungs fä hig keit der Gemeinde zu errei-
chen. Es bedarf der Geneh mi gung der 
Aufsichtsbehörde. Diese Geneh  migung 
kann nur erteilt werden , wenn aus dem 
Haushaltssiche rungs konzept her vor geht, 
dass spätestens im letzten Jahr der mit-
telfristigen Ergebnis - und Finanzpla nung 
der Haus haltsausgleich  nach §75 Abs. 2 
GO NRW wieder erreicht wird. Dies ist 
der Fall, wenn die Gesamtsumme der Er-
träge den Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen erreicht  beziehungsweise  über-
steigt oder der Fehlbedarf mit der Aus -
gleichs rücklage gedeckt werden kann. 
Andernfalls kann das HSK nicht ge-
nehmigt  werden, der städtische Haushalt 
befi ndet sich dann in der vorläufi gen 
Haushalts führung gemäß §82 GO NRW, 
erlangt keine Rechtskraft und unterliegt 
dem soge   nann ten „Nothaushaltsrecht“. 
Damit geht unter  anderem der Verzicht 
auf freiwillige Leistungen und eine ein-

geschränkte Inves ti tionstätigkeit (Geneh-
migung durch Aufsichtsbehörde) einher. 

Obwohl alle Kommunen in NRW ihre Haus-
haltsplanung auf das Neue Kommunale 
Finanz management  (NKF) umgestellt ha-
ben , gibt es keine einheitliche Struktur der 
Haushaltspläne und Sicherungskonzepte . 
Die Kommunen sollen sich bei der Aufstel-
 lung ihres Haushaltssicherungskonzeptes 
an dem vom Innenministerium heraus-
gebrachten Leitfaden „Maßnahmen und 
Ver fahren zur Haushaltssicherung“ orien-
tie ren, dennoch fallen diese sehr unter-
schied lich aus. Eine einheitliche Gliede-
rung  nach Produkten wird vom Land nicht 
vorgeschrieben (§ 4 Abs. 2 GemHVO). 
Daraus resultieren Konzepte unterschied-
licher Ausprägung. Gladbeck liegt beispiels-
weise mit einem 34 Seiten starken HSK 
deutlich hinter Städten wie Duisburg 
(299 Seiten) und Mülheim mit 328 Sei-
ten. Einige  Städte gliedern ihre Maßnah-
men nach Dezernaten, die aber je nach 
Stadt unterschiedlich aufgeteilt sind, 
andere  nach Produkten. Weiterhin erstel-
len einzelne Städte Maßnahmenkataloge 
für die Fachbereiche unterhalb der Amts-

Konsolidierung durch Haushalts-
sicherungskonzepte? Das Beispiel 
Nordrhein-Westfalen
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ebene. Auch der allgemeine Teil am An-
fang jedes  Konzeptes weist verschiedene 
Inhalte  auf, sodass ein Vergleich der 
Finanz kenn zah len  erschwert wird.

Die Lage der Kommunen in 

Nord rhein-Westfalen

Die Zahl der Städte und Kommunen, 
die aufgrund dieser Regelungen ein HSK 
erstel len müssen, nimmt zu. Nach dem 
nordrhein-westfälischen Kommunalfi nanz-
bericht von 20091 haben von 429 Kom-
munen 59 die Pfl icht, ein Haushaltssiche-
rungs konzept aufzustellen, 276 können 
ihren Haushalt fi ktiv ausgleichen und 13 
sind bereits überschuldet.2 Die Kom mu-
nen  mit einem fi ktiv ausgeglichenen Haus-
halt haben zwar höhere Aufwen dungen 
als Erträge und müssten eigentlich ein 
HSK erstellen, sie gleichen jedoch die 
Defi  zite mit der Ausgleichsrücklage aus. 
Trotzdem wird ihnen empfohlen, ebenso 
Maßnahmen zu verabschieden, da sonst 
das Eigenkapital in naher Zukunft  aufge-
braucht sein könnte. 

In der jährlichen Haushaltsbefragung sei-
ner 359 Mitgliedskommunen beobachtet 
der Städte- und Gemeindebund NRW 
jüngst einen enormen Anstieg der Kom-
munen mit HSK. Waren es im vergange-
nen Jahr noch 45, sind es in 2010 bereits  

1  Der Kommunalfi nanzbericht für 2010 wird frühestens im September 
2010 erwartet.

2  Vgl. Innenministerium Nordrhein-Westfalen, Kommunalfi nanzbericht 
September 2009, abrufbar unter: http://www.im.nrw.de/bue/doks/
kommunalfi nanzbericht_0909.pdf.

143 Mitgliedskommunen.3 Überpropor tio-
nal betroffen sind vor allem die Großstädte . 
So prognostiziert der Städtetag NRW die 
Gefahr der Überschuldung für nahezu jede 
zweite Mitgliedstadt.4 Somit wird deut-
lich, dass trotz des Überschuldungsverbo-
tes nach §75 Abs. 7 GO NRW immer mehr 
Kommunen in NRW Defi zite in der Haus-
haltsplanung aufweisen und diese lang-
fristig kaum ausgleichen können.

In den Haushaltssicherungskonzepten 
wer  den zum Großteil die gleichen Gründe 
für die desolate Haushaltslage genannt. 
Übergeordnet spielt die Wirtschafts- 
und Finanzkrise eine bedeutende Rolle. 
Fehlende Gewerbe- und Einkommen-
steuereinnahmen und steigende Aus ga-
ben  im Bereich Personal- und Sachkosten 
bewirken eine negative Entwicklung in 
den Städ ten. Ebenso steigt der Anteil an 
sozialen Leistungen aufgrund der zuneh-
menden Arbeitslosigkeit. Viele Städte 
sehen zudem  den Ausgabenanstieg durch 
übertragene Aufgaben aus Bund und 
Land als ungerechtfertigt an.

Die Situation ausgewählter Städte 

Im Folgenden soll beispielhaft anhand 
der Haushaltssicherungskonzepte die Situ-
ation  einiger größerer Städte Nord rhein-
Westfalens aufgezeigt werden, um die 

3  Vgl. Städte- und Gemeindebund Nordrhein Westfalen, Presse-
mitteilung 15/2010, Düsseldorf 26.4.2010, abrufbar unter: 
www.kommunen-in-nrw.de/presse/pressemitteilungen/
detail/dokument/kommunalumfrage-belegt-schwere-fi nanzkrise/
aktion/details.html.

4  Vgl. Gemeindefi nanzbericht des Städtetages NRW 2009, abrufbar 
unter: www.staedtetag-nrw.de/imperia/md/content/stnrw/
internet/3_veroeffentlichungen/2009/2009_eildienst_heft_11.pdf.

wichtigsten Einsparpotenziale zu iden tifi -
zieren und deren Umsetzbarkeit einschät-
zen zu können. 

Duisburg
Die Stadt Duisburg ist überschuldet, da 
2010 das Eigenkapital aufgebraucht sein 
wird. Die Konsolidierungsmaßnahmen für 
den Zeitraum 2010 bis 2013 sind bei 
Weitem nicht ausreichend, da ca. eine 
Mil liarde Euro benötigt würde, jedoch 
vorerst 429 Millionen Euro geplant sind. 
Ungefähr ein Drittel dieser Summe ent-
fällt auf politische Forderungen an den 
Bund und das Land. In 2010 betragen die 
Forderungen nach Entlastung bezüglich 
des Solidaritätspaktes, höhe rer Beteili-
gung an den Kosten bei der Umset zung 
des SGB II (insbesondere Kosten für Un-
terkunft) sogar mehr als die Hälfte der 
Einsparsumme. Eigene Konsolidierungs-
anstrengungen sollen vor allem im Be-
reich freiwillige Leistungen (Kul tur und 
Sport), Per sonalaufwendun gen (Abbau 
von ca. 160 Stellen pro Jahr) durch Ausla-
gerung kommunaler Aufgabenerfüllung 
und Anpassung an die demografi sche Ent-
wick lung durch Schließungen von Schu-
len umgesetzt werden.5

Castrop-Rauxel
Die Stadt gehört ebenso zu den bereits 
in 2010 überschuldeten Städten. Hier 
sind Ein  sparmaßnahmen überwiegend 

5  Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (2010): 
„Duisburger Haushalt vor dem Kollaps?“ Eine Analyse des Haus-
haltsplanentwurfs 2010 und des Haushaltssicherungskonzepts der 
Stadt Duisburg.

Kommune (Zeitraum HSK) Konsolidierungs-

volumen HSK in 

Mio. Euro

davon im 

Personal  bereich 

in Mio. Euro

Anteil Personal bereich am 

Konso lidierungsvolumen 

HSK in Prozent

Anteil Konsoli die rungs -

volumen in 2010 an 

Gesamt aufwen dun gen 

in Prozent

Castrop-Rauxel (2010–2013)  35,7 23,1 64,7 4,3

Duisburg (2010–2013)  429,1 97,6 22,7 4,6

Essen (2010–2013)  567,8 130,2 22,9 5,7

Gelsenkirchen (2010–2013)  46,8 15,1 32,3 0,4

Gladbeck (2010–2014)  19,0 2,9 15,3 0,2

Leverkusen (2010–2015)  72,8 43,3 59,5 2,4

Unna (2010–2014)  21,7 5,4 24,9 1,8

Velbert (2009–2013)  6,4 1,5 23,4 0,6

Quelle: eigene DarstellungAbb. 1
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ein Gesamteinspa rvolumen von 2010 bis 
2014 in der Höhe von 19 Millionen Euro 
geplant. Auf den Per sonal be reich entfal-
len dabei 2,9 Mil lionen Euro, wobei der 
größte Anteil mit 1,5 Millionen Euro durch 
Reduzierung von Rück stel lungen für Über-
stunden und Urlaub , gefolgt von Abbau 
frei werdender Stellen (1,2 Millionen Euro) 
und durch Reduzierung der Ausbildung 
über Bedarf gespart werden soll.  

Gelsenkirchen
In Gelsenkirchen sollen zunächst fast ein 
Drittel der Einsparmaßnahmen im Be-
reich Personal stattfi nden. Rechnet man 
jedoch aus dem Gesamtvolumen der 
Einsparmaß nahmen von 46,8 Millionen 
Euro die gesondert  aufgeführte und noch 
zu konkretisierende Maßnahme „Verwer-
tung Kinderklinikgelände“ im Wert von 
24 Millionen Euro heraus, ergeben sich 
konkrete Maßnahmen von 22,8 Millionen 
Euro. Bei die   ser Betrach tungsweise wür-
den in Gelsenkirchen  die Einsparun gen 
im Perso nal be reich weit über die Hälfte 
der Gesamt summe betragen. 

Unna und Essen 
Diese Städte planen hingegen, wie auch 
die Stadt Velbert, jeweils nur knapp ein 
Viertel der Einsparungen im Per sonal-
bereich vorzunehmen. In Unna wer den 
dabei 37 Stellen durch Reduzierung von 
Standards und Aufgabenverdichtung im 
Zeitraum von 2010 bis 2014 abgebaut . 
Ansonsten erstrecken sich die Maßnah-
men auf mehrere Bereiche: 25 Pro zent 
Infrastrukturmaßnahmen, 20 Pro zent Er-
tragsverbesserungen, 15 Prozent Optimie-
rung der Beteiligungen und 10 Pro zent 
auf Reduzie rung von Sachaufwendun gen. 
In Essen ver teilen sich die Einspa run gen 
fast ausgewogen auf die Bereiche  De  fi  zit-
reduzierung beziehungsweise Ge winn aus-
 schüttung der städti schen Betei li gungs   un-
terneh men, Personalkostenreduzierung, 
Aufwandsreduzierung  im Ver wal tungs-
bereich und Steigerung der Erträge. 

Fazit

Aus den betrachteten Haushaltssiche-
rungskonzepten wird deutlich, dass erheb-
liche Einsparungen im Personalbereich 
geplant sind (vgl. Abbildung 1). Sie umfas-
sen in Castrop-Rauxel, Leverkusen und 
Gelsenkirchen (ohne nicht konkretisierte 
Maßnahmen) über die Hälfte der Einspar-
summe. Dies muss nicht zwangsweise 
immer Personalabbau bedeuten, es han-
delt sich auch um Maßnahmen wie Beför-
derungsstopp oder die Reduzierung von 
Rückstellungen. Betrachtet man das Jahr 
2010, so reicht das Kon so lidierungs volu-
men in Bezug auf die Gesamtaufwen-
dungen im aktuellen Haus halt in den ein-
zelnen Städten von 0,2 Prozent in Glad-
beck bis 5,7 Prozent in Essen. 

Die Frage wird nun sein, ob diese Pläne 
umzusetzen sind. Daher gilt es, in den 
kommenden Jahren zu überprüfen, inwie-
fern die identifi zierten Einsparpotenziale 
realisiert werden konnten oder die Schwer-
punktsetzung verändert werden muss. 
Fraglich ist zudem, ob ein HSK auf mög-
licherweise nicht zu realisierenden poli-
tischen Forderun gen   basieren sollte, wie 
es im Falle Duisburg geschehen ist. 

Einige Städte werden jedoch den Weg 
aus der Schuldenfalle aus eigener Kraft 
kaum bewerkstelligen können. Daher 
wurde von mehreren Städten ein Ent-
schuldungsfonds gefordert, der vom da-
maligen Finanzminister allerdings abge-
lehnt wurde. Derzeit fi ndet darü  ber eine 
politische Debatte statt, in der sich die 
neue Landesregierung für eine solche 
Konsolidierungshilfe ausspricht. Allerdings 
müssen die Städte und Gemeinden erheb-
liche eigene Anstren gungen unternehmen , 
auch wenn diese schmerzliche Einschnitte 
bedeuten. Dabei  geht es um eine lang-
fristige Planung mit Blick auf nachhaltige 
Konzepte und wachs  tumswirksame Maß-
nahmen, die den Zeit raum von vier Jah-
ren übersteigen dürfte. p

im Per so   nalbereich (drei Viertel der Ein-
spar summe in 2010) geplant. Dagegen 
wurden in den Jahren 1997 bis 2009 im 
Bereich Sachkosten, vergli chen mit den 
Personalkosten, fast doppelt so viele Ein-
sparungen umgesetzt. Insgesamt kommt 
Castrop-Rauxel in den Jahren 2010 bis 
2013 auf ein Einsparvolumen von 36 Mil-
lionen Euro inklusive der Kürzung investi-
ver Maßnahmen, die für 2010 eingeplant 
sind. 

Leverkusen
Im Falle von Leverkusen ist das HSK, wie 
auch in Duisburg und Castrop-Rauxel, 
nicht genehmigt worden. Im Zeitraum 
2010 bis 2013 sind im Personalbereich 
Einsparungen in der Höhe von 43,3 Mil -
lionen Euro veranschlagt, das sind über 
59 Prozent des Gesamtkonsolidierungs-
volumens. Sind es im Jahr 2010 noch gut 
6 Mil lionen Euro, sollen im Jahr 2015 be-
reits  über 10 Millionen bei den Personal-
auf wendungen gekürzt werden. Konsoli-
die rungspotenziale werden zudem vor 
allem im Bereich Gebäudewirtschaft, ge-
folgt von den Bereichen Finanzen, Kultur 
und Jugend gesehen.

Gladbeck
Die Stadt Gladbeck hatte 2009 ein ge-
nehmigtes Haushaltssicherungskonzept, 
da sie den Haushalt durch Inanspruch-
nahme der Aus gleichsrücklage formal 
ausgleichen konnte. Diese ist jedoch auf-
gebraucht worden, sodass 2010 der Kom-
munalaufsicht erneut ein modifi ziertes 
HSK vorgelegt werden musste. Darin ist 
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Studie: Haushaltskonsolidierung im internationalen Vergleich 

Eine von KPMG und Oxford Economics 
unter Beteiligung des deutschen und bri-
tischen Instituts für den öffentlichen Sek-
tor herausgegebene Studie zum Thema 
Haushaltskonsolidierung hat ergeben, 
dass die in der Wirtschaftskrise drastisch 
angestiegene Staatsverschuldung der In-
dustrienationen nicht mehr allein durch 
Wirtschaftswachstum und entsprechend 
steigende staatliche Ein nahmen unter 
Kontrolle zu bringen ist. Basierend auf 
historischen Erfahrungswerten und Hin-
tergrundinterviews mit Entscheidungs-
trägern in fünf Staaten (Deutschland, 
Großbritannien, Kanada, Spanien, USA) 
analysiert die Studie ver schiedene An-
sätze zur Haushaltskonsolidierung. In 
2009 lag die durchschnittliche Defi zit-
quote in den G7-Ländern bei über 10 Pro-
zent und die durchschnittliche Gesamt-
verschuldung bei über 100 Prozent des 
BIP. Um angesichts dieser Ent wicklung 
handlungs fähig zu bleiben, müssen die 
Regierungen in Zukunft Neu verschuldun-
gen konsequent entgegensteuern, ohne 
jedoch den wirtschaftlichen Aufschwung 
zu gefährden. 

Nach Aussage der Studie hat sich in der 
jüngeren Vergangenheit an Beispielen wie 
Dänemark, Irland, Schweden und Kanada 
gezeigt, dass eine erfolgreiche Haus-
haltskonsolidierung zu erreichen ist, ohne 
die wirtschaftliche Entwicklung zu 
beeinträchti gen . Die Studie kommt zu 
dem Schluss, dass die beste Konsolidie-
rungsstrategie in einer konsequenten 
Ausgabenreduktion in Kombination mit 
gezielten, geringfügi gen Steuererhöhun-
gen besteht. Es wird empfohlen, dass 
sich eine Ausgabenreduktion auf eine 
Reduzierung der Sozialausgaben und der 
Kosten für die öffentliche Verwaltung 
konzentrieren sollte, da diese Bereiche 
durchschnittlich fast zwei Drittel der 
Staatsausgaben ausmachen. Dagegen 
sollten staatliche Investitionen nur mini-
mal gekürzt werden. 

Aufgrund des derzeitigen Ausmaßes der 
Staatsverschuldung sollte ein nachhaltiger  
Schuldenabbau jedoch zusätzliche Maß-
nahmen umfassen. Dazu gehören zum 
Bei spiel eine Verschlankung und gezielte 
Effi zienzsteigerung der öffentlichen Hand. 
Da Haushaltskonsolidierungen ein heikles 
politisches Thema darstellen, wird in der 
Studie hervorgehoben, dass die Umset-
zung von Sparmaßnahmen und Umstruk-
turierungen auf Schwierigkeiten stoßen 
kann. Die Krise könne jedoch als Gelegen-
heit dienen, um den Widerstand der Inte-
ressengruppen zu verringern. 

Schuldenbremsen werden in der Studie 
als ein mögliches Instrument im Rahmen 
der Haushaltskonsolidierung betrachtet. 
Obwohl die OECD bestätigt, dass sich 
Schuldenbremsen in den letzten 30 Jah-
ren in vielen Ländern positiv auf die Haus-
haltskonsolidierung ausgewirkt haben, 
wird darauf hingewiesen, dass solche 
Regeln kritisch zu betrachten sind. Am 
Beispiel des Maastrichter Stabilitätspakts 
sei deutlich geworden, dass derartige 
Abkommen aufgrund ihrer Ausnahme-
regelungen in schwierigen Zeiten leicht 
ihre Gültigkeit verlieren und daher nicht 
als Garantie für zukünftige fi skalpolitische 
Nachhaltigkeit betrachtet werden könn-
ten . Um die Neuverschuldung der öffent-
lichen Haushalte zu reduzieren, hat der 
Deutsche Bundestag im Mai 2009 die 
Einführung einer Schuldenbremse im 
Grundgesetz beschlossen. Da mit wird 
die strukturelle Nettokreditaufnahme des 
Bundes auf maximal 0,35 Prozent des 
BIP beschränkt.

Mit Blick auf Deutschland wird weiter 
festgestellt, dass eine Konsolidierung 
dadurch  erschwert wird, dass Deutsch-
land als Mitglied der Eurozone nicht die 
Möglichkeit hat, durch eine Abwertung 
der Währung und entsprechende Infl a-
tion das Defi zit zu verringern. Trotz dieser 
Schwierigkeiten habe die deutsche Regie-
rung die Notwendigkeit der Haushalts-

konsolidierung erkannt und 2010 ein weit-
reichendes Konsolidierungspaket in Höhe 
von 80 Milliarden Euro bis 2014 verab-
schiedet. 

Abschließend wird in der Studie betont, 
dass eine erfolgreiche Haushaltskonsoli-
dierung möglich ist. Jedoch wird darauf 
hingewiesen, dass ein nachhaltiger Schul-
denabbau ohne jegliche Steuererhöhung 
und ohne Effi zienzsteigerung des öffent-
lichen Sektors schwer zu erreichen sein 
wird. 

Die Studie „Meeting the Defi cit Cha llenge – 
Strategies for Fiscal Sustaina bility“ (vor-
erst nur auf Englisch erhältlich) kann beim 
Institut für den öffentlichen Sektor e.V. ange-
fordert oder von www.publicgovernance.de 
heruntergeladen werden. p
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doppisch  buchende Kommunen eine 
zukunfts orientiertere Politik betreiben. Mit 
anderen Worten, ob die erweiterten Infor-
mationen auch für eine ergebnisorien-
tierte Steuerung auf Basis von Zielen ge-
nutzt werden.

Kurzfristig haben doppisch buchende 
Kämmerer zwar auch nicht mehr Geld in 
der Kasse, wissen aber immerhin etwas 
besser, dass ihnen noch einiges mehr 
fehlt, als die kameralen Zahlen besagen. 
Eigentlich sollte das keine schlechte Aus-
gangslage sein, um mit Finanzministern 
in den Verteilungskampf um knappe Gel-
der zu gehen und der Öffentlichkeit zu 
verdeutlichen, wie groß das Loch in den 
kommunalen Kassen wirklich ist. 

Stattdessen treten einige den Rückzug 
an, lassen die in der Produktgliederung 
ange legte Ergebnissteuerung außer Be-
tracht und beschränken sich auf die rein 
fi nanzielle Sicht der Dinge, die derzeit 

In der jüngsten Zeit hat sich die Kritik an der Doppik, der weitgehend am HGB 

ausgerichteten kaufmännischen Rechnungslegung, verstärkt. Von Forde-

rungen nach Modifi kation von Standards bis hin zur kompletten Ablehnung 

reicht ein breites Spektrum an Meinungen, die in der kommunalen Welt ver-

treten werden. Kritisiert wird ein Überfl uss an Informationen, deren Steue-

rungsrelevanz in Zweifel gezogen wird. Bemängelt wird auch das auf den ers-

ten Blick politisch verhängnisvolle Signal, das der vollständige Ausweis der 

Verschuldung etwa durch Einbezug zukünftiger Belastungen oder Verbindlich-

keiten öffentlicher Unternehmen aussendet. Sollen denn modern buchende 

Kommunen schlechter dastehen als solche mit konventioneller Rechnungs-

legung? Gleichen die Informationsgewinne den Aufwand der Einführung der 

doppischen Buchführung aus? 

Gäbe es nicht die gesetzliche Verpfl ich-
tung, manch ein Kommunalpolitiker würde 
wohl gern das Rad der Modernisierung 
des Haushalts- und Rechnungswesens 
zurückdrehen. Die alte kamerale Welt 
mag nicht immer gut gewesen sein, kilo-
schwere  Haushaltspläne haben auch 
damals  schon nur wenige wirklich durch-
schaut, aber die neue Wirklichkeit lässt 
das Vergangene in mildem Licht erschei-
nen. In der Doppik wie in der Kameralistik 
gilt schließlich, dass entscheidend ist, was 
am Ende in der Kasse liegt. 

Auch der hartnäckigste Haushaltsmoder-
ni sierer wird nicht bestreiten können, 
dass die neue Rechnungslegung in den 
Kommunen derzeit ihre erste Bewäh-
rungsprobe durchlebt. Erst auf mittlere 
oder gar langfristige Sicht wird man die 
Frage beantworten können, ob sich tat-
sächlich Ent scheidungen aufgrund der 
durch das neue Haus haltswesen gewon-
nenen Transparenz verbessern und ob 

Wie weiter mit dem neuen 
öffentlichen Rechnungswesen? 
Wohin mit der Ergebnissteuerung?

Standpunkt

Dr. Ferdinand Schuster

Geschäftsführer des Instituts 
für den öffentlichen Sektor e.V.
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alles  überlagert. Dies bedeutet zwar kei-
nen Rückzug aus der Doppik, die erwei-
terte fi nanzielle Sicht bleibt bestehen, 
aber die Outputsteuerung, die das Neue 
Steuerungsmodell bereits lange vor der 
„Doppikwelle“ propagierte, wird damit 
klammheimlich zu Grabe getragen. Was 
damit zugleich in die Grube fährt, ist die 
langfristige Gestaltungsperspektive, die 
eigentlich mit der neuen (Haushalts-)  
Steuerung beabsichtigt war. 

Dass jedoch gerade in Krisenzeiten 
schwerwiegende Strukturentscheidun-
gen  fallen, die langfristig das Gesicht der 
Gemeinde verändern, ist kaum zu bestrei-
ten. Und dass gerade langfristig wirkende 
Entscheidungen auch ein entsprechen-
des langfristig ausgelegtes Steuerungs-
system benötigen, erscheint auf den ers-
ten Blick logisch. Der Produkthaushalt mit 
Leistungskennzahlen und nicht fi nanziel-
len Größen stellt Informationen bereit, 
die über die Inputperspektive hinausrei-
chen und kann Auswirkungen von Spar-
maßnahmen unmittelbar verdeutlichen. 
Im (sehr seltenen) Idealfall können sogar 
über Veränderungen an Outputs hinaus 
Wirkungen bei den Betroffenen angezeigt  
werden. Viele Kommunalpolitiker aber 
emp   fi nden offenbar Produkthaushalte 
mit ihren Leis  tungsbeschreibungen und 
Kennzahlenaufstellungen als überfl üssi-
ges Bei werk . Und so entscheidet wohl in 
diesen Tagen meist der aktuelle Geldver-
brauch über das Schicksal von Maßnah-
men oder Einrichtungen, nicht deren 
Leistung oder Wirkung. 

Vielleicht ist der Grund dafür, dass das 
System der neuen Verwaltungssteuerung  
mit Produkthaushaltsplänen und Kennzah-
len auch schlicht am Bedarf – am kom mu-
nal politischen Nutzer – vorbeigeplant wor-
den ist? Haben wir möglicherweise ein 
„Schönwetter-System“ errichtet, das in 
stür mischen Zeiten auseinandergeweht 
wird? 

Vergangene Erfahrungen mit betriebs-
wirtschaftlichen Modernisierungsmaßnah-
men haben gezeigt, dass folgende drei 
Problembereiche zu erwarten sind: 

Entwicklung unzweckmäßiger Instru-
mente 
Mangelhafte Einführung an sich zweck-
mäßiger Instrumente
Mangelnde Nutzung effektiv eingeführ-
ter zweckmäßiger Instrumente. 

Es wird kaum zu bestreiten sein, dass die 
Doppik im Vergleich zum kameralen Sys-
tem zusätzliche Informationen bereitstellt 
und den tatsächlichen Ressourcenver-
brauch besser abbilden kann. Somit ist 
das Instrument der Doppik grundsätzlich 
zweckmäßig, um die Steuerung zu ver-
bessern. Angesichts der praktisch fl ä-
chendeckenden Umstellung auf dop-
pische Rechnungslegung in den deut-
schen Kommunen scheint auch die 
mangelhafte Einführung nicht das Pro-
blem zu sein. Die Nutzung des neuen 
Instrumentariums dürfte daher der ent-
scheidende Punkt sein. 

Haushaltspläne sind durch die vielen 
neuen Informationen in Form von Produk-
ten und Kennzahlen zuweilen umfang-
reicher geworden als die alten kameralen 
Pläne, obwohl eigentlich das Gegenteil 
versprochen wurde. Oft stehen Gemein-
deräte und wohl auch manche Dezernen-
ten ratlos vor den neuen Zahlenwerken 
und können mit der Flut an vermeintlich 
nützlichen Hinweisen wenig anfangen. 

Manches an der derzeitigen Situation erin-
nert an die Phase der Einführung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung. Auch damals , 
in den neunziger Jahren, entstanden Pro-
duktkataloge mit einer perfekten Abbil -
dung des gesamten Verwaltungshandelns , 
die am Ende des Tages nur „Kenner“ als 
hilfreich empfanden. Vollständigkeit und 
Per fek tion mögen in der Theorie ehren-
werte Ziele sein, in der Gemeinderatssit-
zung zählt die tägliche Praxis. 

•

•

•

So erscheint es naheliegend, die Nutzer – 
also die Politiker – zu fragen, welche Infor-
ma tionen sie denn benötigen und welche  
Steuerungsgrößen echte Relevanz für die 
eigene Arbeit entfalten. So könnte theore-
tisch ein adressatengerech tes Planungs-
sys  tem entstehen. Es ist jedoch nicht zu 
bestreiten, dass sich politische Priori-
täten, wenn man sie denn überhaupt 
objektiv er mitteln könnte, ändern. Wer 
ver suchen  würde, für alle möglichen 
Änderungen und Unwäg bar keiten das 
umfassende System zu ent werfen, wird 
verlieren oder seine Nutzer mit Informa-
tionen überfrachten. 

Das neue öffentliche Rechnungswesen 
in Form von Produkthaushalten wird 
jedoch  nur überleben, wenn es gelingt, 
Kom plexität zu reduzieren und „schlanke 
Pläne“ zu entwickeln, welche die Flexibi-
lität beweisen, aktuell notwendige Infor-
ma tionen zu liefern, die wiederum die 
politi sche Entscheidungsfi ndung unter-
stützen . Die Erfahrung mit der Kosten- 
und Leistungsrechnung hat gezeigt, dass 
nur eine Vereinfachung und Konzentra-
tion mit „Mut zur Lücke“ Systeme mit 
prakti schem Nutzen hervorbringen. Die 
Patentlösung gibt es dabei nicht, aber es 
führt auch kein Weg daran vorbei, auf ein 
System mit hoher Nutzerfreundlichkeit 
hinzuwirken. p
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Corporate Governance

Musterkodex Public Corporate 
Governance in NRW
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der kom-
munalen Spitzenverbände des Landes 
Nord rhein-Westfalen, kommunaler Prak-
tiker und Vertreter des Innen- und Finanz-
ministeriums wurden Regelungen für 
einen  Public Corporate Governance 
Kodex  (PCGK) erarbeitet, der auf freiwilli-
ger Basis in den Kommunen des Landes 
umgesetzt werden kann. Auf der Grund-
lage eines Vorstandsbeschlusses vom 
18.11.2009 hat der Städtetag Nord rhein-
Westfalen seinen Mitgliedstädten den 
PCGK zur Anwendung empfohlen.

Der PCGK wurde auf Basis des Deut-
schen Corporate Governance Kodex, der 
vom Präsidium des Deutschen Städtetags 
verabschiedeten Eckpunkte zum PCGK 
sowie auf der Grundlage einzelner Kodi -
zes aus den Städten (Essen, Stuttgart, 
Ros tock) einvernehmlich mit Vertretern 
der Landesregierung erarbeitet. Er gibt 
einen Überblick über die an der Steuerung  
kommunaler Unternehmen beteiligten 
Akteure, deren Aufgaben sowie ihr Zusam-
  menwirken und soll damit die Trans pa renz 
und Nachprüfbarkeit bei öffentli chen Unter-
nehmen erhöhen. Er ist in seinen Formu-
lierungen an der Rechtsform der GmbH 
mit fakultativem Auf sichtsrat ausgerich-
tet. Für Beteiligun gen an Gesellschaften 
in einer anderen Rechtsform sol len die 
Regelungen entsprechend gelten.

Der Kodex enthält auch Regelungen 
zur Offenlegung der Vergütungen von 
Geschäfts führern und Aufsichtsräten. 
Aller  dings  sieht der Kodex – abweichend 
vom Transparenzgesetz NRW – vor, dass 
von der Ausweisung der Vergütungen 
abgewichen  werden kann, wenn zwei 
Drittel des Rats dies beschließen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der 
Kodex im November 2009 abschließend 

beraten worden ist, wohingegen der 
Land tag das Transparenzgesetz am 
17.12.2009 beschlossen hat (vgl. Public-
Go vernance Frühjahr/Sommer 2010). Aus 
diesem  Grund wären die in dem Kodex 
ent haltenen Vergütungsregelungen für 
den Aufsichtsrat (Ziffer 2.7.2) und für die 
Geschäftsführung (Ziffer 3.3.3) an das 
Transparenzgesetz anzupassen.

Der Musterkodex kann unter 

www.staedtetag-nrw.de/imperia/md/

content/stnrw/internet/3_veroeffentlichungen /

2010/2010_eildienst_heft_1-2.pdf abgerufen 

werden. p

Neufassung Deutscher Corporate 
Governance Kodex 
Die vom Bundesministerium der Justiz ein-
gesetzte Regierungskommission hat am 
26.5.2010 die Fassung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex erneuert . 
Hauptanliegen ist die vielfältigere Beset-
zung des Aufsichtsrats, die durch einen 
höheren Anteil von Frauen sowie auslän-
discher Experten erreicht werden soll. 
Ebenso empfi ehlt die Kommission, dass 
die konkrete Zielsetzung zur Erhöhung der 
Vielfalt des Aufsichtsrats und der Stand 
der Umsetzung im Corporate Governance -
Bericht veröffentlicht werden sollen. Diese 
Berichtspfl icht soll Transparenz hinsicht-
lich der personellen Planungen des Auf-
sichtsrats bringen. Zusätzlich zu der Emp-
fehlung einer höheren Frauenquote im 
Aufsichtsrat soll gleichfalls der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen generell er-
höht werden. Diese Empfehlung richtet 
sich speziell an den Vorstand. Die Bun-
desfamilien mi nisterin hatte jüngst eine 
feste Frauenquote in Führungspositionen 
von 20 Prozent bis 2015 gefordert. Diese 
Aussage stieß auf Widerstand bei Unter-
nehmensverbänden.

In Bezug auf die Qualifi kation der Auf-
sichtsräte ist im Kodex nun eine ausdrück-
liche Forderung zu eigenverantwortlicher 
Aus- und Weiterbildung formuliert, die 

Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen

© 2010 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



Aktuelles aus Verwaltungswirtschaft und öffentlichen Unternehmen  23

auch von den Unternehmen unterstützt 
werden soll.

Eine weitere Empfehlung der Kommission  
betrifft die Tätigkeiten von Vorstandsmit-
gliedern, die künftig nicht mehr als drei 
Aufsichtsratsmandate in konzernexternen  
börsennotierten Gesellschaften wahrneh-
men sollen. Dies gilt auch für Mandate in 
Aufsichtsratsgremien von nicht börsen-
notierten konzernexternen Unternehmen , 
die vergleichbare Anforderungen an ihre 
Mitglieder stellen. p

Weiterentwicklung der Public 
Corporate Governance-Richtlinien 
des Kantons Luzern 
Zur weiteren Verbesserung der Public 
Corporate Governance(PCG)-Richtlinien 
wird seit Februar in einem eigenen 
Projekt die bestehende PCG-Richtlinie 
um Zuständigkeits- und Haftungsnormen 
ergänzt. Damit soll auch die zukünftige 
Verwaltungs- und Stiftungsratstätigkeit 
von Behördenmitgliedern geklärt wer-
den. Anlass für das PCG-Projekt ist die 
geplante Totalrevision des Finanzhaus-
haltsgesetzes.

Im Kanton Luzern wurde die PCG in 2007 
durch das Konzept „Beteiligungs- und Bei-
tragscontrolling“ gestartet. Im Kantons-
monitoring mit dem Namen „Beteiligungs-
management-Index“ der Avenir Suisse 
belegte Luzern damit in 2009 bereits den 
dritten Rang. Handlungsbedarf besteht 
vor allem noch beim strategischen Mana-
gement, der Rollenteilung zwischen dem 
Staat als Gewährleister und Eigentümer 
und der Besetzung der Rollen. 

Das Interesse an dem Thema Public Cor-
porate Governance zeigt sich durch die 
zunehmende Zahl an Veröffentlichungen 
und diversen Veranstaltungen auf allen 
politischen Ebenen. Konkrete Projekte 
wurden im Bund – mit dem Corporate 
Governance-Bericht (2006) – und in vie-
len Kantonen und großen Kommunen 

durchgeführt. Ein dringender Handlungs-
bedarf zeigte sich bei der Liberalisierung 
von Versorgungsleistungen öffentlicher 
Unter nehmen, die zwar unterschiedliche 
Rechtsformen aufweisen, aber analoge 
Fragestellungen der Aufsicht, Führung, 
stra tegischen Ausrichtung, Steuerung und 
Kontrolle mit sich bringen. Zur Erhöhung 
der fi nanziellen Transparenz wird in weite-
ren Projekten außerdem die Rechnungs-
legung öffentlicher Unternehmen durch 
eine Anlehnung an die IPSAS verbessert.

Die heute in der Schweiz bestehenden 
PCG-Richtlinien weisen unterschiedliche 
Entwicklungsstände auf. Die Erfah run  gen 
in der praktischen Anwendung zei gen   fol-
gende Problembereiche: Unter schät    zung 
von Risiken und Haftungs fragen, Un-
terscheidung Eigentümer- beziehungs-
weise Gewährleistungsverantwortung, 
Gestaltung der Führungsstrukturen, Rol-
lenkonfl ikte durch Besetzung des Boards 
mit Personen der (Ober-)Aufsicht.

Im Kantonsportal www.lu.ch fi nden sich die 

Botschaft zur Totalrevision des Finanzhaus-

haltsgesetzes (B 145) und die ver schie denen 

par lamentarischen Anfragen und Antworten. 

Der Thinktank Avenir Suisse hat unter dem 

Titel „Kantone als Konzerne“ einen Überblick 

über die kantonalen Beteiligungen und deren 

Steuerung erarbeitet: www.avenir-suisse.ch. p

Rechtliche Risiken von „Lustreisen“ 
für Aufsichtsratsmitglieder kommu-
naler Unternehmen
Aufwendige Geschäftsreisen von Auf-
sichtsratsmitgliedern bergen rechtliche 
Risi  ken. Das gilt vor allem, wenn die Kos-
ten von einem Geschäftspartner des kom-
mu nalen Unternehmens erstattet werden.

So hat das Amtsgericht Gummersbach 
im April 2009 zwei Mitglieder des Auf-
sichtsrats eines kommunalen Energiever-
sorgers zu hohen Geldstrafen verurteilt 
(Ur  teil vom 27.4.2009, Az. 82 Ls 55/08). 
Die Angeklagten hatten mit ihren Ehe-

frauen an Luxusreisen teilgenom men , 
die sie unter anderem nach Rom oder auf 
Bohrinseln in Norwegen führten . Die Kos-
ten wurden durch das kommunale  Unter-
nehmen, überwiegend aber durch einen 
seiner Gaslieferanten übernommen . Das 
Amtsgericht sah in diesen „Fachex kur sio-
nen“ nur einen Deckmantel der Fach-
lichkeit und verurteilte die Angeklagten 
wegen Vorteilsannahme und Untreue.

Daher müssen Aufsichtsratsmitglieder 
be rücksichtigen, dass, soweit ihnen Ver-
mögensbetreuungspfl ichten gegenüber 
ihrem  Unternehmen obliegen, ihnen durch 
unangemessene „Lustreisen“ Geld- oder 
sogar Freiheitsstrafen wegen Untreue 
(§ 266 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs 
(StGB)) drohen.

Aber auch wenn ein Dritter die Reisekos-
ten einer „Lustreise“ übernimmt, kommt 
eine Strafbarkeit des mitreisenden Auf-
sichtsratsmitglieds als Vorteilsannahme 
in Betracht. Diese liegt nach §331 Abs. 1 
StGB vor, wenn „ein Amtsträger für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten annimmt“. Mit dieser 
Vorschrift soll der Anschein vermieden 
werden, die Entscheidungen eines Amts-
trägers seien käufl ich.

Im Jahr 1997 ist dieser §331 StGB durch 
das Korruptionsbekämpfungsgesetz neu 
formuliert worden. Seither muss der Vor-
teil nicht mehr als Gegenleistung für eine 
bestimmte Diensthandlung gewährt wer-
den. Vielmehr sollen auch Fälle in den 
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Tat be stand einbezogen werden, in denen 
das generelle Wohlwollen des Amtsträ-
gers erkauft wird. Die Argumentation, 
dass Auf sichts ratsmitglieder einer kom-
mu nalen GmbH oder AG keine Amtsträ-
ger, son dern   Privatpersonen in privat-
rechtlich orga  ni sierten Unternehmen 
sind, gilt ebenso wenig. Die Vertreter der 
Gemeinde im Auf  sichtsrat haben, wie 
zum Beispiel §113 Abs. 1 GO NRW aus-
drücklich festschreibt, die Interessen der 
Gemeinde zu verfolgen . Nicht nur 
Aufsichtsratsmit glieder wie der Bürger-
meister oder der Kämmerer sind deshalb 
Amtsträger. Gemäß §11 Abs. 1 Nr. 2c 
StGB ist Amtsträger jeder , der dazu be-
stellt ist, bei einer Behörde  oder bei 
einer „sonstigen Stelle“ Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahr zunehmen. 
Voraussetzung dafür, dass zum Beispiel 
eine kommunale GmbH als eine „sonstige 
Stelle“ gilt, ist einerseits, dass sie eine 
Tätigkeit ausübt, die der einer Behörde 
entspricht. Neben emp fi ndlichen Strafen 
kann ein Gericht bei einer „Lustreise“ den 
Ver fall des Vermögensvorteils, also die 
„Rück zahlung“ der Reisekosten anordnen . 
Ferner muss ein Aufsichtsratsmitglied 
damit rechnen, unter  Umständen von sei-
ner Gesellschaft auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen zu werden. p

Verwaltungsmodernisierung

Bürokratieabbau macht Fortschritte
Der Nationale Normenkontrollrat hat am 
7.7.2010 der Bundeskanzlerin seinen vier-

ten Jahresbericht „Qualität durch Trans-
parenz – Mit Bürokratieabbau zu moder-
ner Gesetzgebung“ übergeben.

Die Bundeskanzlerin hob hervor, dass Bü-
ro kratieabbau  und bessere Recht set zung 
eigenständige Politikziele der schwarz-
gel ben Bundesregierung seien. 

Nach Angaben der Regierung wurden bis 
Ende 2009 über 300 Vereinfachungs maß-
nahmen umgesetzt, Ende Juni 2010 sei 
zu dem ein Umsetzungsplan mit knapp 
100 weiteren Vorhaben beschlossen wor-
den. Mit diesem werden laut Bundes regie-
rung im Jahr 2010 Vereinfachungen von 
über vier Milliarden Euro netto erreicht. 
Das entspräche insgesamt einer Entlas-
tung der Wirtschaft von rund 22 Pro zent 
gegenüber 2006.

Indes hat der Bundestagsausschuss für 
Wirtschaft und Technologie am 7.7.2010 
auf Wunsch der Koalitionsfraktionen die 
weitere Beratung des von ihnen gemein-
sam ein gebrachten Gesetzentwurfs zur 
Änderung  des Gesetzes über die Einset-
zung eines Nationalen Normenkontroll-
rats vertagt. Mit dem Gesetzentwurf 
wird das Ziel verfolgt, die Prüfkompe-
tenzen des Normenkontrollrats auszu-
weiten. Das beim Bundeskanzleramt an-
gesiedelte Gremium soll in Zukunft nicht 
nur die Bürokratiekosten von Gesetzent-
würfen, sondern alle Regelungsfolgen, 
also den „Erfüllungsauf wand“, prüfen. 
Dieser „Erfüllungsaufwand “ soll auch bei 
Gesetzentwürfen, die aus der Mitte des 
Bundestags kommen, auf Antrag einer 
Fraktion geprüft werden.

Dagegen hatten in einer öffentlichen 
Anhö rung des Ausschusses einige Sach -
verständige Einwände erhoben. Sie sahen  
unter anderem Probleme im Zusam men-
hang  mit dem freien Mandat der Bun-
destagsabgeordneten. Die SPD-Frak tion 
hatte im Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie bereits einen Änderungs-

antrag eingebracht, in dem Anregungen 
aus der Anhörung aufgegriffen werden. 
Danach soll der Normenkontrollrat nur 
noch dann Gesetzentwürfe aus der Mitte 
des Bundestags prüfen, wenn die den 
Gesetzentwurf einbringende Fraktion dies 
selbst verlangt. Außerdem verlangt die 
SPD-Fraktion eine eindeutige Defi nition 
des Begriffs „Erfüllungsaufwand“. p

Hochschulsteuerung im EU-Vergleich 
zeigt abnehmende Autonomie
Die deutschen Hochschulen haben im 
europäischen Vergleich Autonomiever-
luste zu verzeichnen. So hat beispiels-
weise zwischen 1995 und 2008 bei der 
Qualitätssicherung von Lehre und Stu-
dium die Dichte staatlicher Regelungen 
merklich zu- und der institutionelle Hand-
lungsspielraum entsprechend abgenom-
men. Dies ist ein Ergebnis einer neuen 
Studie mit dem Titel „Progress in higher 
education reform across Europe“, die die 
Veränderung der Hochschulsteuerung 
und -fi nanzierung in 33 europäischen Län-
dern verglichen hat.

Die Studie, welche im Auftrag der EU-
Kommission erstellt wurde, zeigt für die 
untersuchten Hochschulsysteme unter 
anderem folgende Entwicklungstrends 
auf:

Generell ist in den europäischen Hoch-
schulsystemen eine deutliche Zunahme 
der Rechenschaftspfl ichten der Hoch-
schulen gegenüber Staat und Öffent-
lichkeit (Strategiepläne, Berichtswesen , 
Qualitätssicherung /Evaluation) zu ver-
zeichnen. In etwa der Hälfte der 33 Län-
der hat die diesbezügliche Autonomie 
der Hochschulen abgenommen, darun-
ter auch in Deutschland.
Europäische Hochschulen verfügen 
über weitreichende Möglichkeiten, 
selbst ständig über Strategie, Personal-
einstellungen und Gestaltung der Stu-
dienprogramme zu entscheiden sowie 
Studierende auszuwählen. Deutschland  
allerdings rangiert hier gemeinsam mit 

•

•
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Frankreich, Ungarn und Spanien auf 
einem niedrigen Niveau.
Der stärkste Autonomiegewinn hinge-
gen ist im Bereich Finanzierung zu ver-
zeichnen, so auch in Deutschland. Ins-
gesamt ist der wirtschaftliche Druck 
auf die europäischen Hochschulen ge-
wachsen.

Die gesamte Studie ist unter http://ec.europa.eu/

education/higher-education/doc/governance/

vol2_en.pdf abrufbar. p

Öffentliche Finanzwirtschaft

KfW-Kommunalbefragung bestätigt 
kritische Finanzlage
Die fi nanzielle Lage der Haushalte wird 
von den Befragten als kritisch wahrge-
nom men und durch die aktuelle Finanz- 
und Wirtschaftskrise noch verschärft. In 
die sem Zusammenhang wird eine ein  ge-
schränkte Investitionsfähigkeit pro gnos  -
tiziert. Vor allem größere Städte und 
Gemein den befürchten hier starke bis 
mitt  lere Auswirkungen. 

Die KfW-Bankengruppe beauftragte 2009 
das Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu), eine Befragung von Städten und 
Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwoh-
nern durchzuführen, die im April 2010 
ver öffentlicht wurde. 

Es wurde insbesondere nach der fi nan-
ziellen Lage, dem Investitionsbedarf, der 
Finan zierungsstruktur und der Finanzie-
rungsplanung der Kommunen gefragt. Die 
Einschätzungen der Städte und Gemein-
den werden vor dem Hintergrund der 
zukünftigen  Herausforderungen durch Kli-
mawandel, demografi sche Entwicklung 
und Sockelarbeitslosigkeit betrachtet.

Investitionsrückstände zeichnen sich deut-
lich in den Bereichen Straßen- und Ver-
kehrsinfrastruktur, Schulen, Sportstätten, 
Verwaltungsgebäude und der Kinderbe-

•

treuung ab. Somit liegen die Investitions-
schwerpunkte für die Kommunen im Jahr 
2010 und darüber hinaus in genau diesen 
Bereichen sowie der Trinkwasser- und 
Abwasserentsorgung. Gleichfalls spielt 
die energetische Sanierung eine wichtige 
Rolle in den Planungen von 2010, was auf 
die Anreize aus dem Konjunkturpaket II 
zurückzuführen ist.

Für Investitionen wird an erster Stelle das 
Eigenkapital, gefolgt von staatlichen För-
dermitteln und kommunalen Krediten ein-
gesetzt. Diese Kredite werden zumeist 
von den Sparkassen (32 Prozent) bezogen , 
aber auch von Landesbanken (24 Pro  zent). 
Den restlichen Anteil bilden Groß ban ken, 
Genossenschaftsbanken und Ban   ken mit 
Sonderaufgaben. Dabei sehen 71 Prozent  
der Befragten eine lang fristige Zinsbin-
dung als vorteilhaft an. Ebenso wird für 
die Finanzierung der Infra struktur Leasing 
genutzt, weit weniger wird bisher auf 
Public  Private Partnership zurückgegrif-
fen. Insgesamt wird die Finan zie rungs-
situation als kritisch betrachtet, so sehen 
22 Prozent der Kommunen diese  als man-
gelhaft an und 67 Prozent befürch ten 
eine nachteilige oder sogar sehr nachtei-
lige Entwicklung. 

Die Kluft zwischen armen und reichen 
Städ ten und Gemeinden wird größer. Als 
Voraussetzung für einen stabilen Haus-
halt sehen die Kommunen eine bessere 
Finanzausstattung, eine Modifi zierung des 
Finanzausgleichs sowie eine striktere 
Aus  gestaltung des Konnexitätsprinzips. 

Die Studie kann auf folgender Seite herunter-

geladen werden: www.difu.de/themenfelder/

wirtschaft-fi nanzen/kommunalfi nanzen.html. p

Öffentliche Schulden der Bundesre-
publik Deutschland weiter gestiegen
In seiner Pressemitteilung vom 28.6.2010 
konstatiert das Statistische Bundes amt, 
dass die Verschuldung der öf fent li chen 
Haushalte in Deutschland nach ersten Er-

gebnissen am 31.3.2010 1.711,3 Milliar-
den Euro betrug.

Gegenüber dem letzten endgültigen 
Schul denstand vom 31.12.2009 mit 
1.691,9 Milliarden Euro war ein Anstieg 
von 19,4 Milliarden Euro oder 1,1 Prozent 
zu verzeichnen. 

Die Ergebnisse umfassen die Kredit-
marktschulden und Kassenkredite und 
beziehen sich auf die Kernhaushalte des 
Bundes und der Länder, einschließlich 
ihrer jeweiligen Extrahaushalte, sowie die 
Kern haushalte der Gemeinden und Ge-
meinde verbände.
 
Auch die Mai-Steuerschätzung des Ar-
beits kreises Steuerschätzung aktuali-
sierte seine Prognosen bezüglich der zu 
erwartenden Steuereinnahmen für die 
Jahre 2010 bis 2014. Demnach werden 
von 2010 bis 2013 die Steuereinnahmen 
um insgesamt 39 Milliarden Euro niedri-
ger ausfallen als bisher erwartet. Rund 
ein Viertel dieser Mindereinnahmen 
(10,9 Milliarden Euro) werden von den 
Kommunen zu tragen sein. p

Stadtwerke, Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft

Studie zur betrieblichen Steuerung 
von kommunalen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen in der Schweiz
Im ersten Jahr der Strommarktliberali  sie-
rung  2009 (Kunden mit über 100.000 kWh 
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jährlichem Strombedarf können ihren  Lie-
feranten jetzt frei wählen) haben Wissen-
schaftler der Universität St. Gallen in ei-
ner Folgestudie nach 2003 analysiert, 
was sich in den vergangenen fünf Jahren 
in den schweizerischen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen (EVU) verändert hat. 

Demnach fi nden nach wie vor Rechtsform-
änderungen in den Unternehmen statt: 
Während zwischen 1995 und 2003 – in 
der Phase der öffentlichen Diskussion um 
die Liberalisierung des Strommarkts – 
eher die Aktiengesellschaft gewählt 
wurde, steht jetzt – nach der ablehnenden  
Volksabstimmung 2002 – die öffentlich-
rechtliche Anstalt im Vordergrund. Intern 
sei in den Strukturen der Unternehmen 
eine Professionalisierung festzustellen, 
etwa im Hinblick auf die Verpfl ichtung zur 
Netzentgeltkalkulation auf Basis einer 
Kostenrechnung. Auch eine Effi zienzstei-
gerung, gemessen an der Anzahl der ein-
gesetzten Mitarbeit pro Netzkilometer, 
sei festzustellen. Bei den meisten EVU 
sei der öffentliche Eigentümer direkt im 
Board (dem strategischen Gremium des 
Unternehmens) vertreten, von den kleinen  
Unternehmen gaben aber nur rund 60 
Prozent, von den großen sogar weniger 
als die Hälfte an, auch von der Gemeinde  
kontrolliert zu werden. Bei den mittel-
großen Unternehmen war nur bei einem 
Zehntel auch eine Eigentümerstrategie 
vorhanden, bei den großen immerhin bei 
60 Prozent. Defi zite stellen die Autoren 
vor allem beim Thema Risikomanagement  
kleinerer Unternehmen fest. 

Die gesamte Studie ist unter 

www.alexandria.unisg.ch/publications/60471 

einzusehen. p

 

Gesundheitswesen

Krankenhaus Rating Report 2010 
zeigt leichte Entspannung
Nachdem 2008 für zahlreiche Kranken-
häuser ein wirtschaftlich schwieriges 
Jahr dar stellte, deuten sich für 2009 und 
2010 Erlössteigerungen und somit eine 
Verbes serung der wirtschaftlichen Lage 
an. Zu die sem Ergebnis kommt der Kran-
kenhaus Rating Report 2010 des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung. Nachdem 2008 etwa 
16,4 Pro zent aller Häuser eine erhöhte 
Insol venzgefahr aufwiesen, dürfte dies 
2009 nur noch auf etwa 11 Prozent und 
2010 auf 8 Prozent zutreffen. Bis 2010 
sollten außerdem über 80 Prozent der 
Krankenhäuser einen Jahresüberschuss 
schreiben. Grundlage dieser Prognosen 
sind Analysen von 713 Jahresabschlüssen  
aus den Jahren 2007 und 2008 und 
Hochrechnungen der Kosten und Erlöse 
auf 2010. Insgesamt umfassen die Jah-
resabschlüsse 1.032 Krankenhäuser.

Erstmals nahm 2008 auch die Zahl der 
Beschäftigten auf 797.500 Vollzeitkräfte 
in Krankenhäusern wieder zu (0,7 Pro-
zent). Erwähnenswert ist die Ausweitung 
des Pfl egepersonals nach zahlreichen 
Jahren des Abbaus.

Das Angebot hat sich 2008 nur gering-
fügig geändert: Die Zahl der Betten nahm 
um 3.500 auf 503.000 ab. Die Zahl der 
Krankenhäuser sank auf 2.067.

Private Krankenhäuser gewannen 2008 
kaum zusätzlichen Marktanteil (15,9 Pro-
zent zu 15,6 Prozent im Vorjahr). Im Zeit-
raum zwischen 2000 und 2007 hat aller-
dings die Marktkonzentration zugenom-
men: Während im Jahr 2000 die oberen 

10 Prozent der Träger 25 Prozent der Kran-
kenhäuser besaßen, waren es 2009 be-
reits 29 Prozent.

Öffentlich-rechtliche Krankenhäuser ha-
ben  im Durchschnitt größere wirtschaft-
liche Schwierigkeiten, wenngleich sich 
die Lage sehr heterogen darstellt. Zahl-
reiche kommunale Anbieter zeichnen sich 
durch ein gutes Rating aus und sind in der 
Lage, mit starken privaten und freigemein-
nützigen Kliniken beziehungsweise Klinik-
ketten zu konkurrieren. Nichtsdestotrotz 
weisen die defi zitären kommunalen Kran-
kenhäuser 2008 ein Defi zit von insgesamt  
370 Millionen Euro auf, welches aufgrund 
der verbesserten Rahmenbedingungen 
bis 2010 vorübergehend auf 220 Millio-
nen Euro schrumpfen könnte. p

Anstieg der Personalkosten für den 
ärztlichen Dienst in kommunalen 
Krankenhäusern
Am 9.6.2010 haben sich der kommunale 
Arbeitgeberverband und der Marburger 
Bund auf einen neuen Tarifvertrag für den 
ärztlichen Dienst geeinigt. Die wesent-
lichen Vereinbarungen umfassen einen 
linearen Anstieg des Gehaltes um 2 Pro-
zent ab 1.5.2010, 400 Euro Einmalzah-
lung, Erhöhung der Entgelte für Bereit-
schaftsdienst, Zuschläge für Nachtarbeit 
und kürzere Stufenlaufzeiten in der Ent-
geltgruppe I. Das kostet die kommunalen 
Krankenhäuser laut der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände bei 
einer Laufzeit bis 31.8.2011 rund 140 Mil-
lionen Euro zusätzlich und wird als 
„Grenze des Zumutbaren“ bezeichnet. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
hat sich insbesondere vor dem Hinter-
grund der vergleichsweise überdurch-
schnittlichen Gehaltserhöhungen in den 
vergangenen Jahren sowie der in kom-
munalen Krankenhäusern oft erwirtscha f-
teten Jahresfehlbeträge stark gegen den 
vom Marburger Bund veranlassten Streik 
ausgesprochen. 
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sowie eine gemeinsame Ressourcenpla-
nung.

Am 1.2.2006 war das fusionierte Uni   ver-
sitätsklinikum Gießen und Marburg  als 
erstes und bislang einziges Uni ver sitäts-
klinikum in Deutschland privatisiert wor-
den. Eine abschließende Stellung nah me 
zu den Auswirkungen der Privatisierung 
auf Forschung und Lehre ist dem Rat da-
her   noch nicht möglich. Die erste Zwi -
schen  bilanz sei jedoch positiv. So hät   ten  
die erheblichen infrastrukturellen Inves  ti-
tio nen des privaten Betreibers an beiden  
Stand orten dazu geführt, dass die bau-
lichen  Rahmenbedingungen für die Kran-
ken   versorgung und die patienten orien-
tierte  klinische Forschung auf ein wett be-
werbsfähiges Niveau angehoben wurden . 
Auch durch zusätzliche Investitio nen des 
Landes seien die Bedingungen für For-
schung und Lehre verbessert worden. p

Recht und Steuern

Standard zur Prüfung von Beihilfen 
geplant – Auswirkungen für 
öffentliche Unternehmen könnten 
erheblich sein
Der Hauptfachausschuss des Ins ti tuts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland  (IDW) 
hat in seiner Sitzung am 23.6.2010 den 
Entwurf des Prüfungsstandards  „Prü-
fung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV 
insb. zugunsten öffentlicher Un  ter neh-
men“ (IDW EPS 700) verabschiedet.

Vor allem für öffentliche Unternehmen 
könnten dadurch erhebliche Auswirkun-
gen in den Fällen entstehen, in denen 
eine begründete Annahme einer unzuläs-
sigen Beihilfe im Sinne des EU-Beihilfe-
rechts vorliegt. Beihilfen liegen regelmä-
ßig bei öffentlicher Finanzierung von Auf-
gaben der Daseinsvorsorge vor, die für 
das einzelne betroffene Unternehmen 
in Form von direkten Zahlungen, Verlust-
über nahmen, Krediten oder Bürgschaften 

Bereits vor dieser neuen Tarifvereinba-
rung wurde in der Studie „Das erfolg-
reiche kommunale Krankenhaus“ vom 
Deutschen Krankenhausinstitut darge-
stellt, dass die Personalkosten für Ärzte 
bei den kommunalen Krankenhäusern im 
Jahr 2008 in allen Bettengrößenklassen 
höher als bei freigemeinnützigen und pri-
vaten Trägern waren. p

Kooperationen und Privatisierungen

Wissenschaftsrat bewertet 
privatisier tes Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg 
In einer ersten Stellungnahme vom 
10.5.2010 würdigte der Wissenschafts-
rat zwar grundsätzlich die Leistungen des 
privatisierten Universitätsklinikums Gie-
ßen und Marburg, bemängelte jedoch 
eine fehlende gemeinsame Strategie für 
Forschung und Lehre. 

Eine Bündelung der strategischen Aus-
richtung in Abstimmung mit den Univer si-
täten und dem Universitätsklinikum ist aus 
Sicht des Wissenschaftsrats notwen dig, 
um national wie international sichtbare 
Schwerpunkte in Forschung und Kranken-
versorgung zu etablieren. 

Dazu empfi ehlt der Wissenschaftsrat dem 
Land, einen gemeinsamen externen wis-
senschaftlichen Beirat zu berufen, der die 
gemeinsame Strategiebildung moderie-
rend unterstützt. 

Im Einzelnen empfi ehlt der Wissenschafts-
rat eine weitgehende Komplementari-
tät der Fächerstrukturen einschließlich 
einer  organisatorischen und strukturellen 
Zusam menführung der beiden Abteilun-
gen für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
an ei nem Standort, starke gemeinsame 
Forschungsschwerpunkte, einen abge-
stimm ten Lehrplan und gemeinsame 
Lehrangebote, eine gemeinsame Schwer-
punktsetzung in der Krankenversorgung 

ein erhebliches, teilweise existenzielles 
Gewicht  haben können. Je nach Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Beihilfe unzuläs-
sig sein könnte und eine Rückzahlung zu 
erwarten ist, wären im Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung unter Umständen 
entsprechende Angaben im Lagebericht, 
im Extremfall auch die Bildung von Rück-
stellungen zu beachten. 

Der EPS 700 stellt die Grundlagen des 
EU-Beihilferechts dar und beschreibt Aus-
wirkungen und Fehlerrisiken für den Jah-
resabschluss sowie deren Würdigung im 
Rahmen der Abschlussprüfung bis hin zur 
Berichterstattung des Abschlussprüfers.

Daneben befasst sich der Standardent-
wurf mit gesonderten Aufträgen zur Prü-
fung von Ausgleichsleistungen bei der 
gewährenden Stelle. Als Anlage ist dem 
Entwurf ein Prüfschema für die Würdi-
gung beihilferechtlicher Sachverhalte bei-
gefügt. Eventuelle Änderungs- oder Ergän-
zungsvorschläge zu dem Entwurf können 
bis zum 15.1.2011 an die Geschäftsstelle 
des IDW gerichtet werden.

Der Entwurf steht im Internet (www.idw.de) 

unter der Rubrik „Verlautbarungen“ als 

Download zur Verfügung. p

Abschluss der Vergaberechtsreform 
2009/2010
Die mit dem am 24.4.2009 in Kraft getre-
tenen Vergaberechtsmodernisie rungs -
gesetz eingeleitete Vergaberechtsreform 
ist abgeschlossen. Die lang erwar teten 
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Änderungen der Vergabeverordnung  und 
der Sektorenverordnung traten am 
11.6.2010 in Kraft (BGBl. I Nr. 30, S. 724). 
Seitdem sind damit auch die Neufas-
sungen aus 2009 der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), 
der Vergabeordnung für freiberufl iche Leis-
tungen (VOF) und der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen (VOL/A) für 
neu begonnene Vergabeverfahren ober-
halb der Schwellenwerte anzuwenden. 
Die Neufassungen von VOB/A, VOL/A 
und VOF gelten für Vergabeverfahren, die 
nach dem 11.6.2010 begonnen wurden. 
Das Vergabeverfahren beginnt bei euro-
paweiten Ausschreibungen mit Versen-
dung der Bekanntmachung an das EU-
Amtsblatt.

Der Bund und einige Länder haben damit 
begon nen, die Anwendung von VOB/A, 
VOL/A und VOF unterhalb der Schwellen-
werte durch Anwendungserlasse oder 
Änderung der Landesvergabegesetze 
(zum Bei spiel Hamburg) anzuordnen. In 
Bundesländern, in deren Landesgeset-
zen dynami sche  Verweise auf die jeweils 
aktuellsten Fassungen der Vergabeord-
nungen enthal ten sind, gelten die Neu-
fassungen dage gen  kraft Gesetzes (zum 
Beispiel Nord rhein-Westfalen, Bremen).

Die Neufassungen von VOB/A, VOL/A 
und VOF sind in formaler Hinsicht ge-
strafft, inhaltlich strukturiert zusammen-
gefasst und in ihrem Aufbau an Gesetze 
angeglichen worden. Inhaltliche Neue-
rungen der VOB/A sind unter anderem 

die Ein führung von Schwellenwerten für 
beschränkte Ausschreibungen und frei-
händige Vergaben, die Stärkung von Eigen-
erklärungen zum Eignungsnachweis, Mit-
telstandsschutz durch Fach- und Teillos-
bildung im Unterschwellenbereich und 
die Nachforderung von fehlenden Erklä-
rungen und Nachweisen sowie Preisan-
gaben durch die Auftraggeber. Ähnliches 
gilt für die VOL/A und die VOF. Auch in 
diesen stehen die Stärkung von Eigen-
erklärungen zum Eignungsnachweis und 
die Nachforderung von fehlenden Erklä-
rungen und Nachweisen im Vordergrund. 
Dabei unterscheidet sich die Nachfor-
derungsregelung in der VOL/A jedoch 
erheb lich von der VOB/A-Regelung. Hier 
besteht  keine Pfl icht zur Nachforderung. 
Ferner bezieht sich die Nachforderungs-
möglichkeit nur ausnahmsweise (VOL/A) 
beziehungsweise nicht (VOF) auf fehlende  
Preisangaben. p

BFH: Vermögensverwaltung unter-
liegt der Umsatzbesteuerung
Nachdem das Salix-Urteil des EuGH vom 
4.6.2009 für die Umsatzbesteuerung der 
Vermögensverwaltung von juristischen 
Personen völlig neue Perspektiven eröff-
net hat, beendet der BFH mit seinem Ur-
teil vom 15.4.2010 (V R 10/09) nunmehr 
endgültig den Gleichlauf der ertrag- und 
umsatzsteuerlichen Behandlung der Ver-
mögensverwaltung. Das Urteil dürfte er-
hebliche Auswirkungen auf die Besteue-
rungspraxis haben.

Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts werden nach dem Körperschaft-
steuerrecht nur mit ihren Betrieben 
gewerb licher Art (BgA) besteuert. Nach 
herrschender Meinung wird mit vermö-
gensverwaltenden Tätigkeiten (zum Bei-
spiel Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken, Zins- oder Lizenzeinnah-
men, Entgelte aus Automatenaufstellung , 
Werbeeinnahmen) kein BgA begründet. 
Da das Umsatzsteuerrecht auf das Körper-
schaftsteuerrecht verweist, wurde die 

Ver mögensverwaltung bislang als nicht 
unternehmerisch angesehen. 

Als Folge wurden vermögensverwal-
tende Tätigkeiten nicht der Umsatzsteuer 
unterworfen, gleichgültig ob sie unter 
eine Umsatzsteuerbefreiung fi elen (zum 
Beispiel Mieten, Zinsen) oder nicht (zum 
Beispiel Lizenzen, Werbeeinnahmen). Als 
Konsequenz war auch kein Vorsteuerab-
zug möglich.

Nach dem neuen BFH-Urteil ist die Ver-
mögensverwaltung umsatzsteuerbar. Der 
BFH möchte insoweit die Vermögensver-
waltung der öffentlichen Hand und natür-
licher Personen gleichbehandeln und 
begründet dies mit einer EU-Richtlinien-
konformen Auslegung des deutschen 
Rechts.

Demnach wird es künftig für die Umsatz-
besteuerung entscheidend darauf ankom-
men, ob die vermögensverwaltenden 
Tätig  keiten unter eine Umsatzsteuerbe-
frei ung fallen. Im Ergebnis werden mehr 
Tätig keiten als bisher der Umsatzsteuer 
un terliegen. Es entstehen also neue um-
satzsteuerliche Pfl ichten für die öffent-
liche Hand. Im Gegenzug werden neue 
Möglichkeiten zum Vorsteuerabzug eröff-
net. Beides kann sich erheblich auf die 
Finanzierung  auswirken. Juristische Per-
so nen des öffentlichen Rechts mit ver-
mögensverwaltenden Tätigkeiten sollten 
daher  ihre umsatzsteuerliche Situation 
neu bewerten. p

Grunderwerbsteuerpfl icht bei frei-
willigen Gemeindevereinigungen
Das Sächsische Staatsministerium des 
Innern hat sich dazu geäußert, inwie-
weit bei Gemeindezusammenschlüssen 
eine Grunderwerbsteuerpfl icht entstehen  
kann. 

Hintergrund ist die Antwort auf eine kleine 
Anfrage vom 24.3.2010 (LT-Drs. 5/1502) 
im Zusammenhang mit einem ange streb-
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In dem zugrunde liegenden Sachverhalt 
hatte eine Stadt im Rahmen eines PPP-
Projekts die Abwasserbeseitigung auf 
eine GmbH übertragen und dieser ein 
Grundstück, auf dem sich Gebäude und 
Anlagen zur Abwasserbeseitigung befan-
den, überlassen. Die GmbH berief sich auf 
die Grundsteuerbefreiung des §3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 GrStG, da der Stadt wei terhin 
die Abwasserbeseitigung als Pfl ichtauf-
gabe zugewiesen war und sie in Aus-
übung dieser hoheitlichen Aufgabe der 
GmbH das Grundstück überlassen hatte.

Der Bundesfi nanzhof verneinte diese Argu-
mentation und lehnte die Befreiung ab, 
weil er die erforderliche Identität des 
hoheit lichen Grundstückseigentümers mit 
demjenigen, der das Grundstück unmit-
telbar nutzt, nicht gegeben sah. Auch sei 
der Stadt die Tätigkeit der GmbH nicht als 
eine eigene Wahrnehmung der hoheitli-
chen Pfl ichtaufgabe zuzurechnen. Eine 
speziell für PPP-Projekte eingeführte Vor-
schrift zur Erleichterung der Befreiung 
(§3 Abs. 1 Satz 3 GrStG) sah das Gericht 
nicht als einschlägig an, da das Grund-
stück nicht an die öffentliche Hand über-
lassen wurde, sondern an die GmbH.

Die Entscheidung des BFH hat eine erheb-
 liche Bedeutung für PPP-Projekte im 
Bereich  hoheitlicher Aufgaben, bei denen  
die öffentliche Hand dem privaten Partner  
Grundbesitz überlässt. Die Finanz verwal-
tung hat das Urteil bislang nicht im Bun-
dessteuerblatt veröffentlicht, sodass frag-
lich ist, ob sie es anwenden wird. Eine 
Anwendung der Maßgaben des Urteils 
könnte bei vielen PPP-Projekten dazu füh-
ren, dass die zusätzlichen Grundsteuerkos-
ten im Wege von Gebühren letztlich auf 
den Bürger abgewälzt werden. p

ten Zusammenschluss mehrerer säch-
sischer Gemeinden. Basierend auf einem 
Gutachten vertritt die Staats re gierung die 
Auffassung, dass bei einem kommunalen 
Zusammenschluss in erheb lichem Maße 
Grunderwerbsteuer anfallen kann. Dies 
betrifft zum einen Grundstücke, die einem 
Betrieb gewerblicher Art zugeordnet sind 
und auf einen anderen Rechtsträ ger über-
gehen. Auch bei Grundstücken, die einem 
kommunalen Unternehmen in privater 
Rechtsform gehö ren, kann es zu einer 
Grundsteuerpfl icht kommen, wenn der 
kommunale Zusammenschluss zu einem 
Wechsel der Gesellschafter führt.

Die vom Sächsischen Staatsministerium 
des Innern vertretene Rechtsauffassung 
betont die Notwendigkeit, bei der Planung  
kommunaler Zusammenschlüsse frühzei-
tig eine mögliche Grunderwerb steuer-
belastung zu berücksichtigen. Dabei  ist 
maßgeblich auf die Zuordnung der Grund-
stücke zu achten. Insbesondere im Falle 
einer Vereinigung verschiedener Gemein-
den, die zu einem Rechtsträgerwechsel 
führt, kann eine erhebliche Grunderwerb-
steuerbelastung entstehen. Da es für die 
Beurteilung der Grunderwerbsteuerpfl icht  
auf die Zuordnung der Grundstücke zu 
einem Betrieb gewerblicher Art ankom-
men  kann, ist es ratsam, vor einem 
Gemein dezusammenschluss kritisch zu 
überprüfen, ob kommunale Einrichtun-
gen, die bislang als hoheitlich betrachtet 
wurden, nicht möglicherweise die Voraus-
setzungen eines Betriebs gewerblicher 
Art erfüllen. p

BFH bejaht Grundsteuerpfl icht bei 
Ausführung von Hoheitsaufgaben 
durch Private 
Mit Urteil vom 16.12.2009 (II R 29/08) hat 
der Bundesfi nanzhof entschie den, dass 
Grundbesitz nicht von der Grund steuer 
befreit ist, wenn die öffentliche Hand das 
Grundstück einem privaten Unternehmer  
zur Durchführung hoheitlicher Aufgaben 
überlässt.

© 2010 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



30  PublicGovernance Herbst 2010

Aktuelles zum Haushalts- und Rechnungswesen

würden nun zunehmend Fragen zum 
Umgang mit den Erkenntnissen aus der 
neuen Haushaltsführung in den Vorder-
grund rücken. Der weitere Erfolg der Re-
form bedürfe jedoch des „nachhalti gen  
Engagements“ von lokalen Akteu ren . 

Der Bericht ist nebst Stellungnahmen der 

kommunalen Spitzenverbände auf der Seite 

www.landtag.nrw.de unter „Dokumente“, 

„Landtags dokumentation“ zu fi nden. p

IDW zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts in Hessen
Am 29.4.2010 hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland (IDW) ge-
genüber dem Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport zum Entwurf 
der Verwaltungsvorschriften zum Gesamt-
abschluss in Hessen Stellung genommen . 
Diese Verwaltungsvorschriften beziehen 
sich ihrerseits auf die Hessische Gemein-
deordnung (HGO) und Gemeindehaus-
haltsverordnung-Doppik (GemHVO-Dop-
pik).

Das IDW kritisiert, dass in dem Entwurf 
eine Anwendung des HGB in der Fassung  
vor dem Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) anstelle eines dynami schen 
Verweises auf das HGB vorgesehen ist.

Ferner ist es aus Sicht des IDW hinsicht-
lich der Wahrung der Einheitsfi ktion sowie 
der interkommunalen Vergleichbarkeit pro-
blematisch, dass nach dem Entwurf im 
Fall abweichender Vorschriften zu Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden für 
die Gemeinde (HGO, GemHVO) und 
die zu konsolidierenden Aufgabenträger 
(HGB) auch dann keine Anpassung der 
betroffenen Posten vorzunehmen ist, 
wenn ein solcher Posten nicht von unter-
geordneter Bedeutung ist.

Zudem werden die im Entwurf der Ver -
w al tungsvorschriften  vorgesehenen Re-
gelun gen zur Abgrenzung des Konso -
li dierungskreises, dabei insbesondere 

hinsichtlich Zweckverbänden sowie Spar-
kassen und Sparkassenzweckverbän-
den, erörtert. Hier zu werden Klarstellun-
gen angeregt, zum Beispiel dass sich die 
Nichteinbeziehung der Sparkassen und 
Sparkassenzweckverbände in den Ge-
samtabschluss auf die Konsolidierung be-
zieht und diese somit mit ihren fortge-
führten Anschaffungskosten aus dem 
Einzelabschluss der Gemeinde in den Ge-
samtabschluss zu übernehmen sind.

Die Stellungnahme des IDW wurde in der 

Ausgabe 6/2010 der IDW-Fachnachrichten vom 

8.6.2010 veröffentlicht. p

IPSASB veröffentlicht Handbuch 2010
Am 6.5.2010 hat das International Pub lic 
Sector Accounting Standards Board (IP-
SASB) sein 2010 Handbook of Internatio-
nal Public Sector Accounting Pronounce-
ments veröffentlicht. 

In zwei Bänden enthält das Handbuch 
alle 31 IPSAS zur Erstellung von Jahres-
abschlüssen im öffentlichen Sektor auf 
Basis der Doppik sowie die IPSAS zur 
Erstel lung einer zahlungsbasierten Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung. 

Das Handbuch kann auf der Internetseite des 

IFAC (web.ifac.org/publications) herunter-

geladen werden. p

Nordrhein-Westfalen evaluiert 
doppische Rechnungslegung der 
Kommunen
Das doppische Neue Kommunale Finanz-
management (NKF) habe den Kommu-
nen  einen „Zuwachs an Transparenz“ 
beschert , wenn in der Einführungsphase 
auch „Enttäuschung und Reformmüdig-
keit “ zu verzeichnen seien. Dies teilte das 
nordrhein-westfälische Innenministerium 
in seinem Evaluationsbericht zum NKF-
Gesetz vier Jahre nach dessen Inkrafttre-
ten  Anfang Juli dem Landtag mit. Ab-
schrei bungen und Pensionsrückstellun-
gen würden seitens der Kommunen sub-
jektiv als neue Belastung empfunden, 
wobei die Ursache für Enttäuschung vom 
Ministerium darin gesehen wird, dass die 
neuen Steuerungsinstrumente noch kaum 
genutzt würden. 

Ein verbreitetes praktisches Problem 
seien die Fristen für die Aufstellung der 
Eröf fnungsbilanz gewesen, bisher habe 
noch keine Kommune den ersten Gesamt-
abschluss aufgestellt. Bei der Frist zur 
Erstellung des Jahresabschlusses sowie 
bei der Ausgleichsrücklage, die vielfach 
als zu unfl exibel empfunden werde, sol-
len laut Ministerium gesetzliche Anpas-
sungen vorgenommen werden. Dabei 
würden auch neue bundesrechtliche Vor-
schriften einbezogen, so zum Beispiel 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. 

Das NKF habe „im Grundsatz breite Akzep-
tanz gefunden“, nach der Konzentration 
auf Bewertungs- und Buchungsfragen 
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In eigener Sache

Institutsmitarbeiter gewannen kommunalwissenschaftliche Auszeichnungen

ger Mitarbeiter Dr. Christoph Arnold  eben-
falls als einer von acht Wissenschaftlern 
mit einem Preis für seine Dissertation 
„Entwicklung eines strategi schen Pro-
gnose modells für Krankenhaus unterneh-
men in Deutschland“ ausgezeichnet. Die 
Arbeit ist als Publikation des Instituts für 
den öffentlichen Sektor erschienen, der-
zeit allerdings vergriffen. 

Die eingereichten Arbeiten wurden durch 
das Deutsche Institut für Urbanistik begut-
achtet und auf besonders wertvolle wis-
senschaftliche Erkenntnisse für die Praxis  
der kommunalen Selbstverwaltung hin 
bewertet. Die Prämien werden jährlich in 
Verbindung mit der Carl und Anneliese 
Goerdeler-Stiftung vergeben. p

Dr. Kai Birkholz gewann mit seiner Dis ser-
tation „Aktives kommunales Debt Mana-
gement“ im vergangenen Jahr als einer 
von sieben Wissenschaftlern aus ganz 
Deutschland den kommunalwissenschaft-
lichen Wettbewerb der „Stiftung der deut-
  schen Städte, Gemeinden und Kreise zur 
Förderung der Kommunalwissenschaf-
ten“. Dieses Jahr wurde unser ehemali-

Veranstaltungsreihe des Instituts zu Gesamt abschluss und „Konzern Stadt“

Unter dem Thema „Zukunftsorientierte 
Steu erung des ‚Konzerns Stadt‘ – der Ge-
samt abschluss als Ausgangspunkt?“ hat 
das Institut für den öffentlichen Sektor 
deutschlandweit seit November 2009 bis-
her fünf halbtägige Veranstaltungen für 
die Abonnenten dieser Zeitschrift durch ge-
führt. Anlass für die Veranstaltungsreihe 
war die Studie des Instituts „Kommuna-
ler  Gesamtabschluss – die Gestal tung 
des ‚Konzerns Kommune‘“, die in der letz-
ten Herbstausgabe von PublicGovernance  
2009 vorgestellt wurde. Mithilfe von Refe-
renten des Instituts, von KPMG und aus 
der öffentlichen Verwaltung wurden nicht 
nur die Studienergebnisse vorgestellt, son-
dern auch der Aufbau und die effi ziente 
Erstellung eines kommunalen Gesamtab-
schlusses präsentiert. 

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem 
Thema Betei li  gungsmanagement. Neben 
einer konzeptionellen Einführung wurden 
anhand eines jeweils regionalen Beispiels 
auch prakti sche Erfahrungen bei der 
Steuerung  und Beaufsichtigung von 
Beteiligungsunterneh men dargestellt. 
Hierfür konnte das Ins ti tut eine Reihe von 
profi lierten Gastrefe ren  ten gewinnen: in 
Darmstadt etwa die HEAG-Geschäfts-
führer Dr. Klaus-Michael  Ahrend und 
Dr. Michael Hoschek ; den Leiter der Ab-
teilung Betriebswirtschaft  und Beteili-
gungen der Landeshauptstadt Stuttgart, 
Jürgen Vaas; Dr. Rainer Klemmt-Nissen, 
den damaligen Amtsleiter Vermö gens- 
und Beteiligungsmanage ment aus der 
Hamburger Finanzbehörde; Paul Rennig, 
Leiter des Betei li gungs ma na gements der 

Landeshauptstadt Saar brücken sowie  den 
Beigeordneten  und Kämmerer der Stadt 
Essen, Lars Martin Klieve.

Weitere Veranstaltungen zu diesem und 

anderen Themen sind geplant und unter 

www.publicgovernance.de zu fi nden sowie 

unter de-publicgovernance@kpmg.com zu 

erfragen. p

Praxisforum für kommunale Versorgungsunternehmen am 10.11.2010 in Köln

Angesichts der aktuellen Situation der 
Ver sorgungswirtschaft, die durch den ste-
ten Wandel im Spannungsfeld der Liberali-
sierung und Regulierung gekennzeichnet 
ist, lädt KPMG in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für den öffentlichen Sektor 
am 10.11.2010 zu einem Praxisforum für 
kommunale Versor gungs unternehmen 
nach Köln ein. Den Hintergrund der Ver-
anstaltung bilden die beson deren Her-
ausforderungen zum Beispiel in Bezug 

auf Prozessoptimierung, Risikovorsorge, 
Produktinnovation und Kostenreduzie-
rung, die sich für die kommunalen Stadt-
werke als Anbieter im zuneh  mend um-
kämpften nationalen Versorgungsmarkt 
ergeben. Im Rahmen des Praxisfo rums 
diskutieren Mitarbeiter von KPMG aktu-
elle Fragestellungen aus den Bereichen 
Betriebswirtschaft, Recht und Steuern 
mit Vertretern von Unternehmen, Ver-
bänden sowie der Finanzverwaltung. 

Das Praxisforum fi ndet am 10.11.2010 im 

Radisson SAS Hotel, Messe-Kreisel 3, 

50679 Köln, statt. Das Programm sowie eine 

Anmeldemöglichkeit fi nden Sie unter 

www.publicgovernance.de. p
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Der Herausgeber stellt sich vor:
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.

Beiträge zur Modernisierung von Staat und Verwaltung
Durch eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit auf den Gebieten Public Manage-
ment und Public Corporate Governance trägt das Institut zur Weiterentwicklung von 
Modernisierungskonzepten bei. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auf-
tragsforschung will das Institut die Fachdiskussion zur Modernisierung des öffent-
lichen Sektors unterstützen.

Kooperation mit der Wissenschaft
Das Institut für den öffentlichen Sektor kooperiert mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen, um Forschung und Lehre im Bereich des öffentlichen Managements zu un-
terstützen. So arbeitet das Institut eng mit dem KPMG-Stiftungslehrstuhl „Public and 
Financial Management“ an der Hertie School of Governance in Berlin zusammen. 
Darüber hinaus unterstützt das Institut den Studiengang „Executive Master of Public 
Management“. Der von der Hertie School of Governance und der Universität Pots-
dam durchgeführte Studiengang richtet sich an Nachwuchsführungskräfte des öffent-
lichen Dienstes sowie Berufserfahrene aus Verbänden, Nichtregierungsorganisatio-
nen und öffentlichen Unternehmen.

„PublicGovernance – Zeitschrift für öffentliches Management“ 
Die Zeitschrift „PublicGovernance“ bietet mehrmals im Jahr Informationen für Auf-
sichtsräte und Geschäftsleitungen in öffentlichen Unternehmen sowie für Entschei-
dungsträger in Politik und Verwaltung. Ausgewählte Beiträge werden auch in der 
gleichnamigen englischen Ausgabe der Zeitschrift publiziert, um ein internationales 
Publikum zu erreichen. Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite des Instituts 
unter www.publicgovernance.de zu fi nden.

Forum für Austausch und Diskussion
Das Institut möchte Politikern, Mitarbeitern der Verwaltung sowie Abgeordneten und 
Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern und Gemeinden, die in öffentlichen Unternehmen 
als Aufsichts- und Verwaltungsräte vertreten sind, ein Forum für Austausch und Dis-
kussion bieten. Daher führt das Institut überregional Veranstaltungen zu aktuellen Fra-
gestellungen durch. Zu diesen Veranstaltungen lädt das Institut die Abonnenten der 
Zeitschrift „PublicGovernance“ exklusiv ein.

Seminare und Schulungsangebote – für Aufsichtsräte und Entscheidungsträger
Aufgrund der besonderen Herausforderungen eines Aufsichtsratsmandats bietet das 
Institut für den öffentlichen Sektor für diese Mandatsträger – aber auch für Geschäfts-
leitungen und politische Entscheidungsträger – Seminare und Schulungen an. Durch 
individuelle Schulungsangebote konnten wir bereits Einrichtungen auf Bundes- und 
Kommunalebene konkret helfen. Das Institut unterstützt Aufsichtsräte zudem bei der 
Effi zienzprüfung und der Verbesserung ihrer Überwachungsarbeit. Es fördert zusätz-
lich die Entwicklung und Implementation von Corporate Governance-Kodizes.

Internationale Vernetzung
Durch die Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb Deutschlands ist das Institut in 
der Lage, auch länderübergreifende Vorhaben durchzuführen. Die Institute außerhalb 
Deutschlands können unter folgender Internetadresse aufgerufen werden: 
www.publicgovernance.com. p

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, 
Hertie School of Governance, fungiert 
ehrenamtlich als wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für den öffentlichen 
Sektor. 

Unterstützung durch einen Beirat
Das Institut wird von einem Beirat 
aus Wissenschaft, Politik und öffent-
lichen Unternehmen als Impulsgeber 
unterstützt. Die Mitglieder des Beirats 
bringen ihre langjährige Erfahrung 
auf vielfältige Weise in die Arbeit des 
Instituts ein. Vorsitzender des Beirats 
ist Dr.-Ing. e.h. Heinz Dürr. 

Mitglieder des Beirats 
•   Dr.-Ing. e. h. Heinz Dürr, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Dürr AG, Vorsitzender des Beirats

•   Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, 
Ministerpräsident a.D.

•   Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus (i.R.),
Universität Hamburg

•   Dr. Bernd Lüthje
•   Dr. Manfred Overhaus, 

Staatssekretär a.D.
•   Dr. Hannes Rehm, Sprecher des 

Leitungsausschusses der Bundesan-
stalt für Finanzmarktstabilisierung/
SoFFin

Das 2005 gegründete Institut engagiert 
sich für einen effi zienten und effektiven 
öffentlichen Sektor und fördert die trans-
parente Leitung und Kontrolle öffentlicher 
Unternehmen. Ziel seiner Tätigkeit ist, 
Entscheidungsträger in der öffentlichen 
Verwaltung sowie Aufsichtsräte und Ge-
schäftsleitungen öffentlicher Unterneh-
men bei ihren Aufgaben zu unterstützen. 
In diesem Rahmen kooperiert das Institut 
mit wissenschaftlichen Einrichtungen 
und ist mit ähnlichen Institutionen auch 
international vernetzt.
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Publikationen

Anne Drescher
Die professionelle Personalauswahl 

in der öffentlichen Verwaltung

Stuttgart, Boorberg, 2010

Eine professionelle Personalauswahl in 
der öffentlichen Verwaltung beinhaltet 
nicht nur ein gut strukturiertes Auswahl-
verfahren, sondern auch die Beachtung 
aller rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die mit der Verabschiedung des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes noch 
verschärft wurden. Dahingehend liefert 
die Autorin einen ausführlichen Leitfaden 
für die Durchführung eines professio-
nellen Auswahlverfahrens, das mit der 
Erstellung eines detaillierten Anforde-
rungsprofi ls beginnt und jederzeit gut do-
kumentiert sein sollte. Die wichtigsten 
rechtlichen Vorschriften und weitere 
Empfehlungen zur Vermeidung einer 
Konkurrentenklage sind den einzelnen 
Verfahrensschritten zugeordnet. 

Ein professionelles und erfolgreiches Aus-
wahlverfahren wird zunehmend essen-
ziell, da sich die Auswirkungen der demo-
grafi schen Entwicklung in Deutschland 
verstärkt in der öffentlichen Verwaltung 
niederschlagen werden. Durch viele neu 
zu besetzende Stellen und einem gleich-
zeitigen Mangel an Fachkräften muss 
sich die öffentliche Verwaltung zudem in 
ansprechender Weise präsentieren, um im 
„war for talents“ bestehen zu können.  p

Sonja Witte
Die soziale Dimension Europas: 

Soziale Verantwortung öffentlicher 

Unternehmen

Frankfurt a. M., Peter Lang, 2010

Die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen – Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) – ist ein Konzept, mit 
dem Unternehmen auf freiwilliger Basis 
soziale und ökologische Ziele in ihre Tä-
tigkeit integrieren sollen. Gerade vor dem 
Hintergrund der Wirtschafts- und Finanz-
krise hat der Begriff „Unternehmensver-
antwortung“ eine Renaissance erlebt 
und wird auch für öffentliche Unterneh-
men immer bedeutender. Der vorlie-
gende Band leistet einen Beitrag zur kon-
zeptionellen Klärung des CSR-Ansatzes, 
indem die Ziele, Reichweite und Wirk-
samkeit von Corporate Social Responsi-
bility am Beispiel eines EU-Projekts, das 
die CSR-Aktivitäten von öffentlichen Un-
ternehmen in Europa fördert, empirisch 
untersucht werden. Die Autorin kommt 
zu dem Schluss, dass die öffentliche 
Hand eine besondere Verantwortung 
trifft, sozial verantwortliches Handeln zu 
fördern. Daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit, dieses Verhalten auch innerhalb 
ihrer eigenen Unternehmen durchzufüh-
ren. Die öffentliche Hand und die öffent-
lichen Unternehmen könnten somit ob ih-
rer Vorbildfunktion Ausgangspunkt für die 
weitere Verbreitung von CSR-Ansätzen 
sein. p

Die deutschen Kommunen befi nden sich 
in einer der tiefsten Haushaltskrisen seit 
Bestehen der Bundesrepublik. Neben 
Forderungen nach stärkerer fi nanzieller 
Unterstützung durch Bund und Länder 
müssen die Kommunen erhebliche Ei-
genanstrengungen unternehmen, um der 
Schuldenfalle zu entkommen. Der vorlie-
gende Band analysiert aus politikwissen-
schaftlicher Perspektive unterschiedliche 
kommunale Konsolidierungsstrategien 
sowie die dahinterstehenden Entschei-
dungen und Überlegungen. Am Beispiel 
der nordrhein-westfälischen Kommunen 
wird aufgezeigt, dass die kommunale 
Selbstverwaltung auch durch Sparkom-
missare, Kommunalaufsicht und langjäh-
rig ansteigende Defi zite nur bedingt ein-
geschränkt wird. Im Ergebnis kann ge-
zeigt werden, dass trotz vermeintlich 
klarer rechtlicher Vorgaben und ökono-
mischer Sachzwänge unterschiedliche 
Entscheidungsoptionen für Rat und Ver-
waltung beim Umgang mit leeren Kassen 
existieren. p

Lars Holtkamp
Kommunale Haushaltspolitik 

bei leeren Kassen

edition sigma, Berlin 2010
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